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Hinweise zum Aufbau und zur Anwendung 
 
Teil A enthält Regelungen zur Ausgestaltung des Versicherungsschutzes in der Haftpflichtversicherung. 
 
 Abschnitt A1 gilt für die allgemeinen und besonderen privaten Risiken (Privathaftpflichtrisiken) 

 Abschnitt A2 gilt für Gewässerschäden und Schäden nach Umweltschadensgesetz (besondere 
Umweltrisiken). 

 Abschnitt A3 gilt für Forderungsausfallrisiken. 

 Abschnitt A4 gilt für Risiken durch Geothermie-Anlagen, die mittels Bohrung errichtet werden oder 
wurden (Geothermierisiko mittels Bohrung). 

 Die Zusatzbedingungen zur Privathaftpflichtversicherung erweitern den Versicherungsschutz 
für Privathaftpflichtrisiken 

Die gemeinsamen Bestimmungen zu Teil A enthalten Regelungen zum Abtretungsverbot, zur Beitrags-
regulierung, zur Beitragsangleichung und zu Schiedsgerichtsvereinbarungen. 
 
 
 
Teil B enthält Regelungen über allgemeine Rechte und Pflichten der Vertragsparteien. 
  
 Abschnitt B1 regelt Beginn des Versicherungsschutzes und Beitragszahlung.  

 Abschnitt B2 regelt Dauer und Ende des Vertrags/ Kündigung. 

 Die Abschnitte B3 und B4 enthalten Obliegenheiten des Versicherungsnehmers und weitere Best-
immungen. 

 
Maßgeblich für den Versicherungsschutz sind der gesamte Bedingungstext, der Versicherungsschein und 
seine Nachträge. 
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3  wenn die Mitversicherung von Kindern und eines Partners vereinbart ist. 
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T e i l  A 
 
Abschnitt A1  Privathaftpflichtrisiko 
 
A1-1  Versicherte Eigenschaften, Tätigkeiten (versichertes 

Risiko) 
 

Versichert ist im Umfang der nachfolgenden Bestimmun-
gen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers aus den Gefahren des täglichen Lebens als 
 
Privatperson und  
 
nicht aus den Gefahren eines Betriebes, Berufes, Diens-
tes oder Amtes. 

 
 
A1-2  Regelungen zu mitversicherten Personen und zum 

Verhältnis zwischen den Versicherten (Versiche-
rungsnehmer und mitversicherten Personen) 

 
A1-2.1  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht 
 
 
A1-2.1.1  Wenn die Mitversicherung eines Partners vereinbart ist: 

des Ehegatten und des eingetragenen Lebenspartners 
des Versicherungsnehmers, 

 
A1-2.1.2  Wenn die Mitversicherung von Kindern vereinbart ist: 

ihrer unverheirateten und nicht in einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft lebenden Kinder (auch Stief-, 
Adoptiv- und Pflegekinder). 

 
Bei volljährigen Kindern besteht Versicherungsschutz je-
doch nur, solange sie sich noch in einer Schul- oder sich 
unmittelbar anschließenden Berufsausbildung (berufli-
che Ausbildung - Lehre und/oder Studium, auch Ba-
chelor- und unmittelbar angeschlossener Masterstudien-
gang -, nicht Referendarzeit, Fortbildungsmaßnahmen 
und dgl.) befinden und noch keine auf Dauer angelegte 
leistungsbezogen vergütete Berufstätigkeit ausüben. 
 
Der Versicherungsschutz bleibt bestehen 
 bei Wartezeiten zwischen den Ausbildungen, 
 bei Ableistung des Grundwehrdienstes, des freiwil-

ligen Wehrdienstes, des Bundesfreiwilligendiens-
tes oder des freiwilligen sozialen/ökologischen 
Jahres vor, während oder im Anschluss an die Be-
rufsausbildung, 

 
A1-2.1.3  Wenn die Mitversicherung von Kindern vereinbart ist: 

der in häuslicher Gemeinschaft lebenden unverheirate-
ten und nicht in einer eingetragenen Lebenspartner-
schaft lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pfle-
gekinder) mit Behinderung oder Pflegebedürftigkeit, 

 
A1-2.1.4  Wenn die Mitversicherung eines Partners vereinbart ist: 

des in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungs-
nehmer lebenden Partners einer nichtehelichen Lebens-
gemeinschaft und dessen Kinder, diese entsprechend 
A1-2.1.2 und A1-2.1.3: 

 
 Der mitversicherte Partner muss am Wohnsitz des 

Versicherungsnehmers laut Einwohnermeldeamt 
gemeldet sein. 

 
 Haftpflichtansprüche des Partners und dessen Kin-

der gegen den Versicherungsnehmer sind ausge-
schlossen. 

 
 Die Mitversicherung für den Partner und dessen Kin-

der, die nicht auch die Kinder des Versicherungs-

nehmers sind, endet mit der Aufhebung der häusli-
chen Gemeinschaft zwischen dem Versicherungs-
nehmer und dem Partner. 

 
 Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers gilt 

für den überlebenden Partner und dessen Kinder 
A1-10 sinngemäß. 

 
A1-2.1.5  der im Haushalt des Versicherungsnehmers beschäftig-

ten Personen gegenüber Dritten aus dieser Tätigkeit. 
Das Gleiche gilt für Personen, die aus Arbeitsvertrag o-
der gefälligkeitshalber Wohnung, Haus und Garten be-
treuen oder den Streudienst versehen. 

 
Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, 
bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankhei-
ten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem 
Sozialgesetzbuch VII handelt. 
 
Mitversichert sind jedoch Regressansprüche der Sozial-
versicherungsträger gegen den Versicherungsnehmer 
nach § 110 SGB VII 

 
A1-2.2  Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Vertrags-

bestimmungen sind auf die mitversicherten Personen 
entsprechend anzuwenden. Dies gilt nicht für die Best-
immungen über die Vorsorgeversicherung (A1-9), wenn 
das neue Risiko nur für eine mitversicherte Person ent-
steht. 

 
A1-2.3  Unabhängig davon, ob die Voraussetzungen für Risiko-

begrenzungen oder Ausschlüsse in der Person des Ver-
sicherungsnehmers oder einer mitversicherten Person 
vorliegen, entfällt der Versicherungsschutz sowohl für 
den Versicherungsnehmer als auch für die mitversicher-
ten Personen. 

 
A1-2.4  Die Rechte aus diesem Versicherungsvertrag darf nur 

der Versicherungsnehmer ausüben. Für die Erfüllung 
der Obliegenheiten sind sowohl der Versicherungsneh-
mer als auch die mitversicherten Personen verantwort-
lich. 

 
 
A1-3  Versicherungsschutz, Versicherungsfall 
 
A1-3.1  Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Ver-

sicherungsnehmer wegen eines während der Wirksam-
keit der Versicherung eingetretenen Schadenereignis-
ses (Versicherungsfall), das einen Personen-, Sach-  
oder sich daraus ergebenden Vermögensschaden zur 
Folge hatte, aufgrund 

 
g e s e t z l i c h e r 

H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n 
p r i v a t r e c h t l i c h e n   I n h a l t s 

 
von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch ge-
nommen wird. 

 
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die 
Schädigung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf 
den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Scha-
denereignis geführt hat, kommt es nicht an. 

 
A1-3.2  Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch 

wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt, 
 

(1)  auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus 
Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf Scha-
densersatz statt der Leistung; 

 
(2)  wegen Schäden, die verursacht werden, um die 

Nacherfüllung durchführen zu können; 
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(3)  wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegen-

standes oder wegen des Ausbleibens des mit der 
Vertragsleistung geschuldeten Erfolges; 

 
(4)  auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen 

auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung; 
 

(5)  auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzöge-
rung der Leistung; 

 
(6)  wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender 

Ersatzleistungen.  
 
A1-3.3  Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, soweit 

sie aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung oder Zu-
sage über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers hinausgehen. 

 
 
A1-4  Leistungen der Versicherung und Vollmacht des 

Versicherers 
 
A1-4.1  Der Versicherungsschutz umfasst 
 

 die Prüfung der Haftpflichtfrage, 
 

 die Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprü-
che und 
 

 die Freistellung des Versicherungsnehmers von be-
rechtigten Schadensersatzverpflichtungen. 

 
Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, 
wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, 
rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleichs 
zur Entschädigung verpflichtet ist und der Versicherer 
hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse und Vergleiche, 
die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des 
Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, 
binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch 
ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte. 

 
Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungs-
nehmers mit bindender Wirkung für den Versicherer fest-
gestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer 
binnen zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizu-
stellen. 

 
A1-4.2  Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwick-

lung des Schadens oder Abwehr der Schadensersatzan-
sprüche zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Na-
men des Versicherungsnehmers abzugeben. 

 
Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechts-
streit über Schadensersatzansprüche gegen den Versi-
cherungsnehmer, ist der Versicherer bevollmächtigt, den 
Prozess zu führen. Der Versicherer führt dann den 
Rechtsstreit auf seine Kosten im Namen des Versiche-
rungsnehmers.  

 
A1-4.3  Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenser-

eignisses, das einen unter den Versicherungsschutz fal-
lenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die 
Bestellung eines Verteidigers für den Versicherungsneh-
mer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so 
trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen o-
der die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten 
des Verteidigers. 

 
A1-4.4  Erlangt der Versicherungsnehmer oder eine mitversi-

cherte Person das Recht, die Aufhebung oder Minde-
rung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der Ver-
sicherer bevollmächtigt, dieses Recht auszuüben. 

 
 
A1-5  Begrenzung der Leistungen (Versicherungssumme, 

Jahreshöchstersatzleistung, Serienschaden, Selbst-
beteiligung) 

 
A1-5.1  Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei je-

dem Versicherungsfall auf die im Versicherungs-
schein/Nachtrag aufgeführten Versicherungssummen 
begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versiche-
rungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Per-
sonen erstreckt. 

 
A1-5.2  Die Entschädigungsleistungen des Versicherers sind für 

alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf 
das im Versicherungsschein/Nachtrag aufgeführte Ein- 
oder Mehrfache der vereinbarten Versicherungssumme 
begrenzt. 
 

 
A1-5.3  Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung ein-

tretende Versicherungsfälle gelten als ein Versiche-
rungsfall (Serienschaden), der im Zeitpunkt des ersten 
dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn diese 

 
 auf derselben Ursache, 
 
 auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere 

sachlichem und zeitlichem, Zusammenhang  
 

oder 
 

 auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln  
 

beruhen. 
 

A1-5.4  Falls vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer 
bei jedem Versicherungsfall an der Entschädigungsleis-
tung des Versicherers mit einem im Versicherungs-
schein und seinen Nachträgen festgelegten Betrag 
(Selbstbeteiligung). Auch wenn die begründeten Haft-
pflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die Versi-
cherungssumme übersteigen, wird die Selbstbeteiligung 
vom Betrag der begründeten Haftpflichtansprüche abge-
zogen. A1-5.1 Satz 1 bleibt unberührt. 

 
Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, bleibt der 
Versicherer auch bei Schäden, deren Höhe die Selbst-
beteiligung nicht übersteigt, zur Abwehr unberechtigter 
Schadensersatzansprüche verpflichtet. 

 
A1-5.5  Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden 

nicht auf die Versicherungssummen angerechnet. 
 
A1-5.6  Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus 

einem Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt 
der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der Ver-
sicherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche. 

 
A1-5.7  Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten 

Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapital-
wert der Rente die Versicherungssumme oder den nach 
Abzug etwaiger sonstiger Leistungen aus dem Versiche-
rungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versiche-
rungssumme, so wird die zu leistende Rente nur im Ver-
hältnis der Versicherungssumme bzw. ihres Restbetra-
ges zum Kapitalwert der Rente vom Versicherer erstat-
tet.  

 
Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entspre-
chende Vorschrift der Verordnung über den Versiche-
rungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 
in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Versi-
cherungsfalls. 
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Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Ver-
sicherungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen be-
teiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Versi-
cherungssumme oder die nach Abzug sonstiger Leistun-
gen verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, 
werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag 
von der Versicherungssumme abgesetzt. 

 
A1-5.8  Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung ei-

nes Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedi-
gung oder Vergleich am Verhalten des Versicherungs-
nehmers scheitert, hat der Versicherer für den von der 
Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschä-
digungsleistung, Zinsen und Kosten nicht aufzukommen. 

 
 
A1-6  Besondere Regelungen für einzelne private Risiken 

(Versicherungsschutz, Risikobegrenzungen und be-
sondere Ausschlüsse) 

 
A1-6 regelt den Versicherungsschutz für einzelne private 
Risiken, deren Risikobegrenzungen und die für diese Ri-
siken geltenden besonderen Ausschlüsse.  
 
Soweit A1-6 keine abweichenden Regelungen enthält, 
finden auch auf die in A1-6 geregelten Risiken alle ande-
ren Vertragsbestimmungen Anwendung (z.B. A1-4 – 
Leistungen der Versicherung oder A1-7 – Allgemeine 
Ausschlüsse). 
 

 
A1-6.1  Familie und Haushalt 
 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers  

 
(1) aus der Verantwortung für Familie oder Haushalt 

(z.B. aus der Aufsichtspflicht über Minderjährige); 
 

(2)  als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Perso-
nen. 

 
A1-6.2  Ehrenamtliche Tätigkeit, Freiwilligentätigkeit 
 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers aus den Gefahren einer ehrenamtlichen 
Tätigkeit oder Freiwilligenarbeit aufgrund eines sozialen 
unentgeltlichen Engagements. 
 
Bei verantwortlichen Tätigkeiten besteht abweichend 
von A1-7.16 nur dann kein Versicherungsschutz, soweit 
es sich um eine Vorstands- oder geschäftsführende Tä-
tigkeit handelt. 

 
A1-6.3  Haus- und Grundbesitz 
 
A1-6.3.1  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-

rungsnehmers als Inhaber 
 

(1) einer oder mehrerer im Inland gelegener Wohnun-
gen (bei Wohnungseigentum als Sondereigentü-
mer), einschließlich Ferienwohnung, 

 
Bei Sondereigentümern sind versichert Haftpflicht-
ansprüche der Gemeinschaft der Wohnungseigentü-
mer wegen Beschädigung des Gemeinschaftseigen-
tums (z.B. gemeinschaftliche Gartenanlagen, Zuwe-
gungen zur öffentlichen Straße, Garagenhöfe, Spiel-
plätze, Abstellplätze für Müllsammelbehälter). Die 
Leistungspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den 
Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Ei-
gentum. 

 

(2) eines im Inland gelegenen Einfamilienhauses, 
 
(3) eines im Inland gelegenen Wochenend-/Ferienhau-

ses, 
 

sofern sie vom Versicherungsnehmer ausschließlich zu 
Wohnzwecken verwendet werden, einschließlich der zu-
gehörigen Garagen und Gärten, Swimmingpools, Tei-
che, Flüssiggastankanlagen sowie von Schrebergär-
ten/Kleingärten inklusive dazugehörigem Gartenhaus. 

 
A1-6.3.2  Der Versicherungsschutz erstreckt sich für die in A1-

6.3.1 genannten Risiken auch auf die gesetzliche Haft-
pflicht 

 
(1) aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versiche-

rungsnehmer in den oben genannten Eigenschaften 
obliegen (z.B. bauliche Instandhaltung, Beleuch-
tung, Reinigung, Streuen und Schneeräumen auf 
Gehwegen). Das gilt auch für die durch Vertrag vom 
Versicherungsnehmer ausschließlich als Mieter, 
Pächter oder Entleiher übernommene gesetzliche 
Haftpflicht für Verkehrssicherungspflichten des Ver-
tragspartners (Vermieter, Verleiher, Verpächter) in 
dieser Eigenschaft; 

 
(2) aus der Vermietung von Wohnräumen; nicht jedoch 

von Wohnungen, Räumen zu gewerblichen Zwe-
cken und Garagen. 

 
(3) als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten 

(Neubauten, Umbauten, Reparaturen, Abbruch-, 
Grabearbeiten) bis zu der im Versicherungs-
schein/Nachtrag aufgeführten Bausumme je Bauvor-
haben. 

 
Wenn der Betrag überschritten wird, entfällt dieser 
Versicherungsschutz. Es gelten dann die Bestim-
mungen über die Vorsorgeversicherung (A1-9). 
 
Zur Bausumme zählen z.B. alle Kosten für das Aus-
heben von Grund und Boden einschließlich der Her-
stellung der Hausanschlüsse, die tatsächlichen Auf-
wendungen für die Bauausführung, die Kosten der 
Außenanlagen (Wege, Mauern und Zäune) und die 
Baunebenkosten (Architekten und sonstige Pla-
nungskosten, Kosten für Behördenleistungen). 
 
Der Ausschluss in A1-7.12 (Senkungen, Erdrut-
schungen, Überschwemmungen) findet keine An-
wendung; 

 
(4)  als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn 

die Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand; 
 

(5)  der Insolvenzverwalter und Zwangsverwalter in die-
ser Eigenschaft. 

 
A1-6.4  Allgemeines Umweltrisiko 

 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen 
Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Schäden 
durch Umwelteinwirkung. 
 
Schäden durch Umwelteinwirkung liegen vor, wenn sie 
durch Stoffe, Erschütterungen, Geräusche, Druck, 
Strahlen, Gase, Dämpfe, Wärme oder sonstige Erschei-
nungen verursacht werden, die sich in Boden, Luft oder 
Wasser ausgebreitet haben. 
 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprü-
che aus Gewässerschäden. 
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Zu Gewässerschäden und Schäden nach dem Umwelt-
schadensgesetz siehe Abschnitt A2 (besondere Umwelt-
risiken). 

 
A1-6.5  Abwässer 
 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Schäden durch Abwässer. Bei 
Sachschäden gilt dies ausschließlich für Schäden durch 
häusliche Abwässer. 

 
A1-6.6  Schäden an gemieteten Sachen (Mietsachschäden) 
 

Mietsachschäden sind Schäden an fremden, vom Versi-
cherungsnehmer oder von seinen Bevollmächtigten oder 
Beauftragten gemieteten Sachen und alle sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden. 

 
A1-6.6.1  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-

rungsnehmers wegen Mietsachschäden ausschließlich 
an Wohnräumen und sonstigen zu privaten Zwecken ge-
mieteten Räumen in Gebäuden. 

 
Die Höchstersatzleistung/Selbstbeteiligung je Versiche-
rungsfall ist dem Versicherungsschein/Nachtrag zu ent-
nehmen. 
 

 
A1-6.6.2  Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haft-

pflichtansprüche wegen 
 

 Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Beanspru-
chung, 

 
 Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und 

Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- 
und Gasgeräten und allen sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden. Dieser Ausschluss gilt nicht - 
für Schäden, die durch Brand, Explosion, Leitungs-
wasser oder Abwasser entstanden sind. 

 
A1-6.7  Sportausübung 
 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers aus der Ausübung von Sport. 

 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haft-
pflichtansprüche aus 

 
(1) einer jagdlichen Betätigung, 

 
(2) der Teilnahme an Pferde-, Rad- oder Kraftfahrzeug-

Rennen sowie ein zur Vorbereitung des Rennens 
von einem Veranstalter organisiertes oder vorge-
schriebenes Training bei dem die Erzielung von 
Höchstgeschwindigkeiten geübt wird. 

 
A1-6.8  Waffen und Munition 
 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers aus dem erlaubten privaten Besitz und 
aus dem Gebrauch von Hieb-, Stoß- und Schusswaffen 
sowie Munition und Geschossen. 
 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist der Ge-
brauch zu Jagdzwecken oder zu strafbaren Handlungen. 

 
A1-6.9  Tiere 
 
A1-6.9.1  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-

rungsnehmers als Halter oder Hüter von zahmen Hau-
stieren, gezähmten Kleintieren und Bienen.  

 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist die ge-
setzliche Haftpflicht als Halter oder Hüter von 

 
 Hunden, Rindern, Pferden, sonstigen Reit- und Zug-

tieren, 
 

 wilden Tieren sowie von 
 

 Tieren, die zu gewerblichen oder landwirtschaftli-
chen Zwecken gehalten werden. 

 
A1-6.9.2  Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-

rungsnehmers 
 

 als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Hunde oder 
Pferde, 

 
 als Reiter bei der Benutzung fremder Pferde, 

 
 als Fahrer bei der Benutzung fremder Fuhrwerke zu 

privaten Zwecken, 
 

soweit Versicherungsschutz nicht über eine Tierhalter-
Haftpflichtversicherung besteht.  

 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Haft-
pflichtansprüche der Tierhalter oder -eigentümer sowie 
Fuhrwerkseigentümer wegen Sach- und Vermögens-
schäden. 

 
A1-6.10  Nicht versicherungspflichtige Kraftfahrzeuge, Kraft-

fahrzeug-Anhänger 
 
A1-6.10.1 Versichert ist abweichend von A1-7.14 die gesetzliche 

Haftpflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden, 
die verursacht werden durch den Gebrauch ausschließ-
lich von folgenden nicht versicherungspflichtigen Kraft-
fahrzeugen und Kraftfahrzeug-Anhängern: 

 
(1)  nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen ver-

kehrenden Kraftfahrzeuge ohne Rücksicht auf eine 
bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit; 

 
(2)  Kraftfahrzeuge mit nicht mehr als 6 km/h bauartbe-

dingter Höchstgeschwindigkeit; 
 

(3)  Stapler mit nicht mehr als 20 km/h bauartbedingter 
Höchstgeschwindigkeit; 

 
(4)  selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 

20 km/h bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit; 
 

(5)  Kraftfahrzeug-Anhänger, die nicht zulassungspflich-
tig sind oder nur auf nicht öffentlichen Wegen und 
Plätzen verkehren. 

 
A1-6.10.2 Für die vorgenannten Fahrzeuge gilt: 
 

Diese Fahrzeuge dürfen nur von einem berechtigten 
Fahrer gebraucht werden. Berechtigter Fahrer ist, wer 
das Fahrzeug mit Wissen und Willen des Verfügungsbe-
rechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer 
ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Fahrzeuge nicht 
von unberechtigten Fahrern gebraucht werden.  

 
Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffent-
lichen Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen 
Fahrerlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist 
verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das Fahrzeug nur von 
einem Fahrer benutzt wird, der die erforderliche Fahrer-
laubnis hat. 
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Wenn der Versicherungsnehmer eine dieser Obliegen-
heiten verletzt, gilt B3-3.3 (Rechtsfolgen bei Verletzung 
von Obliegenheiten). 

 
A1-6.11  Gebrauch von Luftfahrzeugen 
 
A1-6.11.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-

rungsnehmers wegen Schäden, die durch den Gebrauch 
ausschließlich von solchen Luftfahrzeugen verursacht 
werden, die nicht der Versicherungspflicht unterliegen. 

 
A1-6.11.2 Versichert ist darüber hinaus die gesetzliche Haftpflicht 

des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die durch 
den Gebrauch versicherungspflichtiger Luftfahrzeuge 
verursacht werden, soweit der Versicherungsnehmer 
nicht als deren Eigentümer, Besitzer, Halter oder Führer 
in Anspruch genommen wird. 

 
A1-6.12  Gebrauch von Wasserfahrzeugen 
 
A1-6.12.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-

rungsnehmers wegen Schäden, die verursacht werden 
durch den Gebrauch ausschließlich von folgenden Was-
serfahrzeugen: 

 
(1) eigene und fremde Wasserfahrzeuge ohne Segel, 

Motoren (auch ohne Hilfs- oder Außenbordmotoren) 
oder Treibsätze; 

 
(2) fremde Segelboote ohne Motor (auch ohne Hilfs- o-

der Außenbordmotoren) oder Treibsätze; 
 

(3) fremde Windsurfbretter; 
 

(4) fremde Wassersportfahrzeuge mit Motoren, soweit  
 

 diese nur gelegentlich gebraucht werden und 
 

 für das Führen keine behördliche Erlaubnis er-
forderlich ist. 

 
A1-6.12.2 Versichert ist darüber hinaus die gesetzliche Haftpflicht 

des Versicherungsnehmers wegen Schäden, die durch 
den Gebrauch von Wasserfahrzeugen verursacht wer-
den, soweit der Versicherungsnehmer nicht als deren Ei-
gentümer, Besitzer, Halter oder Führer in Anspruch ge-
nommen wird. 

 
A1-6.13  Gebrauch von Modellfahrzeugen 
 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Schäden, die verursacht werden 
durch den Gebrauch von ferngelenkten Land- und Was-
ser-Modellfahrzeugen. 

 
A1-6.14  Schäden im Ausland 
 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen im Ausland eintretender Versiche-
rungsfälle ausschließlich, wenn diese 

 
 auf eine versicherte Handlung im Inland bzw. auf ein 

im Inland bestehendes versichertes Risiko zurückzu-
führen sind oder 

 
 bei einem vorübergehenden Auslandsaufenthalt bis 

zu der im Versicherungsschein/Nachtrag aufgeführ-
ten Dauer entstehen oder  

 
 bei einem zeitlich unbefristeten Auslandsaufenthalt 

in Europa (inklusive Türkei und Russland) sowie in 
den außereuropäischen Staatsgebieten der EU-Mit-

gliedsstaaten entstehen, sofern sich der Hauptwohn-
sitz des Versicherungsnehmers weiterhin in der Bun-
desrepublik Deutschland befindet. 

 
Versichert sind hierbei auch  
 Ansprüche gegen den Versicherungsnehmer aus § 

110 Sozialgesetzbuch VII und 
 die gesetzliche Haftpflicht aus der vorübergehenden 

Benutzung oder Anmietung (nicht dem Eigentum) 
von im Ausland gelegenen Wohnungen und Häu-
sern gemäß A1-6.3.1(1) bis (3). 

 
Bei Versicherungsfällen in den USA/US-Territorien oder 
Kanada werden - abweichend von A1-5.5 - die Aufwen-
dungen des Versicherers für Kosten als Leistungen auf 
die Versicherungssumme angerechnet.  
Kosten sind:  
 Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichts-

kosten,  
 Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des 

Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungs-
falls sowie Schadenermittlungskosten, auch Reise-
kosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen.  

Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des 
Versicherers entstanden sind.  
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben An-
sprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbe-
sondere punitive oder exemplary damages. 

 
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. So-
weit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Eu-
ropäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die 
Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als 
erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäi-
schen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewie-
sen ist. 

 
A1-6.15  Vermögensschäden 
 
A1-6.15.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-

rungsnehmers wegen Vermögensschäden, die weder 
durch Personen- noch durch Sachschäden entstanden 
sind. 

 
A1-6.15.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprü-

che wegen Vermögensschäden 
 

(1)  durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem 
Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten) her-
gestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbei-
ten oder sonstige Leistungen; 

 
(2)  aus planender, beratender, bau- oder montagelei-

tender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit; 
 
(3)  aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen 

an wirtschaftlich verbundene Unternehmen; 
 
(4)  aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 
 
(5)  aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reise-

veranstaltung; 
 
(6)  aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grund-

stücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen 
Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus 
Kassenführung sowie aus Untreue oder Unter-
schlagung; 

 
(7)  aus  

- Rationalisierung und Automatisierung, 
- Datenerfassung, -speicherung, -sicherung, -

wiederherstellung, 
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- Austausch, Übermittlung, Bereitstellung elekt-
ronischer Daten; 

 
(8)  aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrech-

ten und Urheberrechten sowie des Kartell- oder 
Wettbewerbsrechts; 

 
(9)  aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, 

Vor- und Kostenanschlägen; 
 
(10)  aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als 

ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vor-
stand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder 
anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichts-
gremien/Organe im Zusammenhang stehen; 

 
(11)  aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder 

behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder 
Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonsti-
ger bewusster Pflichtverletzung; 

 
(12)  aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch 

z.B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen; 
 
(13)  aus Schäden durch ständige Emissionen (z.B. Ge-

räusche, Gerüche, Erschütterungen). 
 

A1-6.15.3 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei je-
dem Versicherungsfall auf die im Versicherungs-
schein/Nachtrag aufgeführten Versicherungssummen 
begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versiche-
rungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Per-
sonen erstreckt. 

 
Die Entschädigungsleistungen des Versicherers sind für 
alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf 
das im Versicherungsschein/Nachtrag aufgeführte Ein- 
oder Mehrfache der vereinbarten Versicherungssumme 
begrenzt.  

 
A1-6.16  Übertragung elektronischer Daten 
 
A1-6.16.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-

rungsnehmers wegen Schäden aus dem Austausch, der 
Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten 
seitens des Versicherungsnehmers bzw. über das ihm 
zurechenbare System, z.B. im Internet, per E-Mail oder 
mittels Datenträger. 

 
Dies gilt ausschließlich für Schäden aus 

 
(1)  der Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarma-

chung oder Veränderung von Daten (Datenverände-
rung) bei Dritten durch Computer-Viren und/oder an-
dere Schadprogramme; 

 
(2)  der Datenveränderung aus sonstigen Gründen so-

wie der Nichterfassung und fehlerhaften Speiche-
rung von Daten bei Dritten und zwar wegen 

 
 sich daraus ergebender Personen- und Sach-

schäden, nicht jedoch weiterer Datenverände-
rungen sowie 

 
 der Kosten zur Wiederherstellung der veränder-

ten Daten bzw. Erfassung/korrekter Speiche-
rung nicht oder fehlerhaft erfasster Daten; 

 
(3)  der Störung des Zugangs Dritter zum elektronischen 

Datenaustausch. 
 

Für (1) bis (3) gilt: 
 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet dafür zu sor-
gen, dass seine auszutauschenden, zu übermittelnden, 
bereitgestellten Daten durch Sicherheitsmaßnahmen 
und/oder -techniken (z.B. Virenscanner, Firewall) gesi-
chert oder geprüft werden bzw. worden sind, die dem 
Stand der Technik entsprechen. Diese Maßnahmen kön-
nen auch durch Dritte erfolgen. 
 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, 
so gilt B3-3.3 (Rechtsfolgen bei Verletzung von Oblie-
genheiten). 

 
A1-6.16.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche aus 

nachfolgend genannten Tätigkeiten und Leistungen: 
 

(1) Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -
Pflege; 

 
(2) IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -

Schulung; 
 
(3) Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, 

-wartung, -pflege; 
 
(4) Bereithaltung fremder Inhalte, z.B. Access-, Host-, 

Full-Service-Providing; 
 
(5) Betrieb von Datenbanken. 

 
A1-6.16.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung ein-

tretende Versicherungsfälle gelten als ein Versiche-
rungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versiche-
rungsfälle eingetreten ist, wenn diese 

 
 auf derselben Ursache, 

 
 auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere 

sachlichem und zeitlichem Zusammenhang oder 
 

 auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstel-
lung elektronischer Daten mit gleichen Mängeln  

 
beruhen. 

 
A1-5.3 findet insoweit keine Anwendung. 

 
A1-6.16.4 Für Versicherungsfälle im Ausland besteht – insoweit ab-

weichend von A1-6.14 – Versicherungsschutz aus-
schließlich, soweit die versicherten Haftpflichtansprüche 
in europäischen Staaten und nach dem Recht europäi-
scher Staaten geltend gemacht werden. 

 
A1-6.16.5 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind  

 
(1)  Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen, 

dass der Versicherungsnehmer bewusst  
 

 unbefugt in fremde Datenverarbeitungssys-
teme/Datennetze eingreift (z.B. Hacker-Atta-
cken, Denial of Service Attacks), 

 
 Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenord-

nung zu zerstören oder zu verändern (z.B. Soft-
ware-Viren, Trojanische Pferde); 

 
(2)  Ansprüche, die in engem Zusammenhang stehen 

mit  
 

 massenhaft versandten, vom Empfänger unge-
wollten elektronisch übertragenen Informationen 
(z.B. Spamming), 
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 Dateien (z.B. Cookies), mit denen widerrechtlich 
bestimmte Informationen über Internet-Nutzer 
gesammelt werden sollen; 

 
(3)  Versicherungsansprüche aller Personen, die den 

Schaden durch bewusstes Abweichen von gesetzli-
chen oder behördlichen Vorschriften (z.B. Teilnahme 
an rechtswidrigen Online-Tauschbörsen) oder durch 
sonstige bewusste Pflichtverletzungen herbeigeführt 
haben.  

 
A1-2.3 findet keine Anwendung. 

 
A1-6.16.6 Versicherungssumme 

 
Die Höchstersatzleistung/Selbstbeteiligung je Versiche-
rungsfall ist dem Versicherungsschein/Nachtrag zu ent-
nehmen.  

 
A1-6.17  Ansprüche aus Benachteiligungen 
 
A1-6.17.1 Versichert ist – insoweit abweichend von A1-7.10 – die 

gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als 
Dienstherr der in seinem Privathaushalt oder sonstigen 
privaten Lebensbereich beschäftigten Personen wegen 
Personen-, Sach- oder Vermögensschäden (einschließ-
lich immaterieller Schäden) aus Benachteiligungen. 
Gründe für eine Benachteiligung sind 

 
 die Rasse, 
  
 die ethnische Herkunft,  
 
 das Geschlecht,  
 
 die Religion,  
 
 die Weltanschauung,  
 
 eine Behinderung, 
  
 das Alter,  
 
 oder die sexuelle Identität. 

 
Dies gilt ausschließlich für Ansprüche nach deutschem 
Recht, insbesondere dem Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG). Soweit diese Ansprüche gerichtlich 
verfolgt werden, besteht Versicherungsschutz aus-
schließlich, wenn sie vor deutschen Gerichten geltend 
gemacht werden.  

 
Beschäftigte Personen sind auch die Bewerberinnen und 
Bewerber für ein Beschäftigungsverhältnis sowie die 
Personen, deren Beschäftigungsverhältnis beendet ist. 

 
A1-6.17.2 Versicherungsfall 
 

Versicherungsfall ist - abweichend von A1-3.1 - die erst-
malige Geltendmachung eines Haftpflichtanspruchs ge-
gen den Versicherungsnehmer während der Dauer des 
Versicherungsvertrags. Im Sinne dieses Vertrags ist ein 
Haftpflichtanspruch geltend gemacht, wenn gegen den 
Versicherungsnehmer ein Anspruch schriftlich erhoben 
wird oder ein Dritter dem Versicherungsnehmer schrift-
lich mitteilt, einen Anspruch gegen den Versicherungs-
nehmer zu haben. 

 
A1-6.17.3 Zeitliche Abgrenzung des Versicherungsschutzes 
 

(1) Erfasste Benachteiligungen und Anspruchserhe-
bung  

 

Die Anspruchserhebung sowie die zugrundelie-
gende Benachteiligung müssen während der Wirk-
samkeit der Versicherung erfolgt sein. Wird eine Be-
nachteiligung durch fahrlässige Unterlassung verur-
sacht, gilt sie im Zweifelsfall als an dem Tag began-
gen, an welchem die versäumte Handlung spätes-
tens hätte vorgenommen werden müssen, um den 
Eintritt des Schadens abzuwenden. 

 
(2) Rückwärtsversicherung für vorvertragliche Benach-

teiligungen 
 

Zusätzlich besteht auch Versicherungsschutz für Be-
nachteiligungen, die innerhalb eines Zeitraums von 
einem Jahr vor Vertragsbeginn begangen wurden. 
Dies gilt jedoch nicht für solche Benachteiligungen, 
die der Versicherungsnehmer bei Abschluss dieses 
Versicherungsvertrags kannte. 

 
(3) Nachmeldefrist für Anspruchserhebung nach Ver-

tragsbeendigung 
 

Der Versicherungsschutz umfasst auch solche An-
spruchserhebungen, die auf Benachteiligungen be-
ruhen, die bis zur Beendigung des Versicherungs-
vertrags begangen und innerhalb eines Zeitraumes 
von einem Jahr nach Beendigung des Versiche-
rungsvertrags erhoben und dem Versicherer gemel-
det worden sind.  

 
(4) Vorsorgliche Meldung von möglichen Inanspruch-

nahmen  
 

Der Versicherungsnehmer hat die Möglichkeit, dem 
Versicherer während der Laufzeit des Vertrags kon-
krete Umstände zu melden, die seine Inanspruch-
nahme hinreichend wahrscheinlich erscheinen las-
sen.  
 
Im Fall einer tatsächlich späteren Inanspruchnahme, 
die aufgrund eines gemeldeten Umstandes spätes-
tens innerhalb einer Frist von einem Jahr erfolgen 
muss, gilt die Inanspruchnahme als zu dem Zeit-
punkt der Meldung der Umstände erfolgt. 

 
A1-6.17.4 Versicherungssumme 
 

Die Höchstersatzleistung/Selbstbeteiligung je Versiche-
rungsfall ist dem Versicherungsschein/Nachtrag zu 
entnehmen. 

 
A1-6.17.5 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind  

 
(1)  Versicherungsansprüche aller Personen, soweit sie 

den Schaden durch wissentliches Abweichen von 
Gesetz, Vorschrift, Beschluss, Vollmacht oder Wei-
sung oder durch sonstige wissentliche Pflichtverlet-
zung herbeigeführt haben. Dem Versicherungsneh-
mer werden Handlungen oder Unterlassungen nicht 
zugerechnet, die ohne sein Wissen begangen wur-
den. 

 
A1-2.3 findet keine Anwendung; 

 
(2)  Ansprüche auf Entschädigung und/oder Schadens-

ersatz mit Strafcharakter; hierunter fallen auch Stra-
fen, Buß- und Ordnungs- oder Zwangsgelder, die 
gegen den Versicherungsnehmer oder die mitversi-
cherten Personen verhängt worden sind; 

 
(3)  Ansprüche wegen 

 
 Gehalt, 
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 rückwirkenden Lohnzahlungen, Pensionen, 
Renten, Ruhegeldern, betrieblicher Altersversor-
gung, 

 
 Abfindungszahlungen im Zusammenhang mit 

der Beendigung von Arbeitsverhältnissen und 
Sozialplänen sowie 

 
 Ansprüche aus Personenschäden, bei denen es 

sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im 
Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem 
Sozialgesetzbuch VII handelt. 

 
A1-6.18 Geothermie (Flächengeothermie) 
 

Eine Geothermie-Anlage ist eine Anlage, in der Erd-
wärme dem Untergrund entnommen wird. Alle oberirdi-
schen Anlagenteile gehören nicht zu der Geothermie-
Anlage im Sinne dieser Bedingungen. Satz 1 und Satz 2 
gelten gleichermaßen für Flächengeothermie und Ge-
othermie mittels Bohrung. 
 

A1-6.18.1 Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers wegen Schäden ausschließlich im Zu-
sammenhang mit Flächengeothermie-Anlagen (z.B. Erd-
kollektoren, Erdwärmekörbe). 
Falls Geothermie-Anlagen, die mittels Bohrung errichtet 
werden oder wurden, versichert werden sollen, kann der 
Versicherungsschutz durch besondere Vereinbarung im 
Versicherungsschein oder in seinen Nachträgen erwei-
tert werden. 

 
A1-6.18.2 Der Ausschluss in A1-7.12 (Senkungen, Erdrutschun-

gen, Überschwemmungen) findet keine Anwendung. 
 
 
A1-7  Allgemeine Ausschlüsse 
 

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen 
nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind vom 
Versicherungsschutz ausgeschlossen: 

 
A1-7.1  Vorsätzlich herbeigeführte Schäden 
 

Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Per-
sonen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt ha-
ben. 
 
A1-2.3 findet keine Anwendung. 

 
A1-7.2  Kenntnis der Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit 

von Erzeugnissen, Arbeiten und sonstigen Leistun-
gen 

 
Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Per-
sonen, die den Schaden dadurch verursacht haben, 
dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder 
Schädlichkeit  

 
 Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 

 
 Arbeiten oder sonstige Leistungen  

 
erbracht haben. 

 
A1-2.3 findet keine Anwendung. 

 
A1-7.3  Ansprüche der Versicherten untereinander 
 

Ausgeschlossen sind Ansprüche  
 

(1)  des Versicherungsnehmers selbst oder der in A1-7.4 
benannten Personen gegen die mitversicherten Per-
sonen, 

 
(2)  zwischen mehreren Versicherungsnehmern dessel-

ben Versicherungsvertrags, 
 

(3)  zwischen mehreren mitversicherten Personen des-
selben Versicherungsvertrags. 

 
Diese Ausschlüsse erstrecken sich auch auf Ansprüche 
von Angehörigen der vorgenannten Personen, die mit 
diesen in häuslicher Gemeinschaft leben. 

 
A1-7.4  Schadenfälle von Angehörigen des Versicherungs-

nehmers und von wirtschaftlich verbundenen Perso-
nen 

 
Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den Versiche-
rungsnehmer 

 
(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm 

in häuslicher Gemeinschaft leben oder die zu den im 
Versicherungsvertrag mitversicherten Personen ge-
hören; 

 
Als Angehörige gelten 

 
 Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Leben-

spartnerschaftsgesetzes oder vergleichbare 
Partnerschaften nach dem Recht anderer Staa-
ten, 

 
 Eltern und Kinder, 

 
 Adoptiveltern und -kinder, 

 
 Schwiegereltern und -kinder, 

 
 Stiefeltern und -kinder, 

 
 Großeltern und Enkel, 

 
 Geschwister sowie 

 
 Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch 

ein familienähnliches, auf längere Dauer ange-
legtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinan-
der verbunden sind). 

 
(2)  von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, 

wenn der Versicherungsnehmer eine geschäftsunfä-
hige, beschränkt geschäftsfähige oder betreute Per-
son ist; 

 
(3)  von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versi-

cherungsnehmer eine juristische Person des priva-
ten oder öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfä-
higer Verein ist; 

 
(4)  von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Ge-

sellschaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine 
Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft 
oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist; 

 
(5)  von seinen Partnern, wenn der Versicherungsneh-

mer eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft 
ist; 

 
(6)  von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzver-

waltern. 
 

Die Ausschlüsse unter (2) bis (6) gelten auch für Ansprü-
che von Angehörigen der dort genannten Personen, die 
mit diesen in häuslicher Gemeinschaft leben. 
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A1-7.5  Leasing, Pacht, Leihe, verbotene Eigenmacht, be-
sonderer Verwahrungsvertrag 

 
Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an 
fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden Ver-
mögensschäden, wenn der Versicherungsnehmer oder 
ein Bevollmächtigter oder Beauftragter des Versiche-
rungsnehmers diese Sachen geleast, gepachtet, gelie-
hen, durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie 
Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrags 
sind. 

 
A1-7.6  Schäden an hergestellten oder gelieferten Sachen, 

Arbeiten und sonstigen Leistungen 
 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden an 
vom Versicherungsnehmer hergestellten oder geliefer-
ten Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge 
einer in der Herstellung, Lieferung oder Leistung liegen-
den Ursache und alle sich daraus ergebenden Vermö-
gensschäden. Dies gilt auch dann, wenn die Schadenur-
sache in einem mangelhaften Einzelteil der Sache oder 
in einer mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschä-
digung oder Vernichtung der Sache oder Leistung führt. 
 
Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn 
Dritte im Auftrag oder für Rechnung des Versicherungs-
nehmers die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder 
die Arbeiten oder sonstigen Leistungen übernommen 
haben. 

 
A1-7.7  Asbest 
 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die 
auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse 
zurückzuführen sind. 

 
A1-7.8  Gentechnik 
 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die 
zurückzuführen sind auf  

 
(1)  gentechnische Arbeiten, 

 
(2)  gentechnisch veränderte Organismen (GVO), 

 
(3)  Erzeugnisse, die  

 
 Bestandteile aus GVO enthalten, 

 
 aus GVO oder mit Hilfe von GVO hergestellt wur-

den. 
 
A1-7.9  Persönlichkeits- und Namensrechtsverletzungen 
 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus 
Persönlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen. 

 
A1-7.10  Anfeindung, Schikane, Belästigung und sonstige 

Diskriminierung 
 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus 
Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehand-
lung oder sonstigen Diskriminierungen. 

 
A1-7.11  Übertragung von Krankheiten 
 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen 
 

(1) Personenschäden, die aus der Übertragung einer 
Krankheit des Versicherungsnehmers resultieren, 

 

(2) Sachschäden, die durch Krankheit der dem Versi-
cherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen 
oder veräußerten Tiere entstanden sind. 

 
In beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der 
Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätz-
lich noch grob fahrlässig gehandelt hat. 

 
A1-7.12  Senkungen, Erdrutschungen, Überschwemmungen 
 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Sachschäden 
und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden, 
welche entstehen durch  

 
(1) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen,  

 
(2) Überschwemmungen stehender oder fließender Ge-

wässer. 
 
A1-7.13  Strahlen 
 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die in 
unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit 
energiereichen ionisierenden Strahlen stehen (z.B. 
Strahlen von radioaktiven Stoffen oder Röntgenstrah-
len). 

 
A1-7.14  Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug-Anhänger 
 

Ausgeschlossen sind Ansprüche gegen den Eigentümer, 
Besitzer, Halter oder Führer eines Kraftfahrzeugs oder 
Kraftfahrzeug-Anhängers wegen Schäden, die durch 
den Gebrauch des Fahrzeuges verursacht werden. 
 
Zum Gebrauch gehört z.B. auch  
 Ein- und Aussteigen,  
 Be- und Entladen,  
 Betanken und Aufladen,  
 Reparatur, Wartung und Reinigung,  
 Einsatz des Fahrzeugs oder seiner Einrichtungen als 

Arbeitsmaschine. 
 
A1-2.3 findet keine Anwendung. 

 
A1-7.15  Ungewöhnliche und gefährliche Beschäftigung 
 

Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller Per-
sonen wegen Schäden durch eine ungewöhnliche und 
gefährliche Beschäftigung. 

 
A1-2.3 findet keine Anwendung. 

 
A1-7.16  Verantwortliche Betätigung in Vereinigungen aller 

Art 
 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden aus ei-
ner verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen aller 
Art. 

 
A1-8  Veränderungen des versicherten Risikos (Erhöhun-

gen und Erweiterungen) 
 

Versichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers 

 
A1-8.1  aus Erhöhungen oder Erweiterungen des versicherten 

Risikos. 
 

Dies gilt nicht 
 

 für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von ver-
sicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahr-
zeugen sowie 
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 für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder De-
ckungsvorsorgepflicht unterliegen. 

 
 für Risiken im Zusammenhang mit Geothermie-An-

lagen, die mittels Bohrung errichtet werden oder 
wurden. 

 
A1-8.2  aus Erhöhungen des versicherten Risikos durch Ände-

rung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. 
In diesen Fällen ist der Versicherer berechtigt, das Ver-
sicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von ei-
nem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, 
wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt 
an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der 
Erhöhung Kenntnis erlangt hat. 

 
 
A1-9  Neu hinzukommende Risiken (Vorsorgeversiche-

rung) 
 
A1-9.1  Im Umfang des bestehenden Vertrags ist die gesetzliche 

Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Risiken, die 
nach Abschluss des Versicherungsvertrags neu entste-
hen, sofort versichert. 

 
Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Auffor-
derung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb ei-
nes Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit 
der Beitragsrechnung erfolgen. Unterlässt der Versiche-
rungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versi-
cherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab des-
sen Entstehung. 

 
Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko an-
gezeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu be-
weisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der 
Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen 
ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht verstrichen war. 

 
Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen 
angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Eini-
gung über die Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist 
von einem Monat nach Eingang der Anzeige nicht zu-
stande, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Ri-
siko rückwirkend ab dessen Entstehung. 

 
A1-9.2  Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer 

Entstehung bis zur Einigung im Sinne von A1-9.1 Absatz 
4 auf die im Versicherungsschein/Nachtrag aufgeführte 
Versicherungssumme für Personen-, Sach- und Vermö-
gensschäden begrenzt. 

 
A1-9.3  Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für 

 
(1)  Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Füh-

ren eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit 
diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- o-
der Versicherungspflicht unterliegen; 

 
(2)  Risiken aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Füh-

ren von Bahnen; 
 
(3)  Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvor-

sorgepflicht unterliegen; 
 
(4)  Risiken, die kürzer als ein Jahr bestehen werden und 

deshalb im Rahmen von kurzfristigen Versiche-
rungsverträgen zu versichern sind; 

 
(5)  Risiken aus betrieblicher, beruflicher, dienstlicher 

und amtlicher Tätigkeit. 
 

(6)  Risiken im Zusammenhang mit Geothermie-Anla-
gen, die mittels Bohrung errichtet werden oder wur-
den. 

 
 
A1-10  Fortsetzung der Privathaftpflichtversicherung nach 

dem Tod des Versicherungsnehmers 
 

Nach dem Tod des Versicherungsnehmers besteht der 
bedingungsgemäße Versicherungsschutz bis zum 
nächsten Beitragsfälligkeitstermin fort. Das gilt 

 
 für den mitversicherten Ehegatten und eingetrage-

nen Lebenspartner des Versicherungsnehmers 
und/oder 

 
 unverheiratete und nicht in einer eingetragenen Le-

benspartnerschaft lebende Kinder des Versiche-
rungsnehmers. 

 
Wird die nächste Beitragsrechnung durch den überle-
benden Ehegatten oder eingetragenen Lebenspartner 
beglichen, so wird dieser Versicherungsnehmer. 
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Abschnitt A2  Besondere Umweltrisiken 
 
Der Versicherungsschutz für Gewässerschäden – abweichend von 
A1-6.4 – und für Schäden nach dem Umweltschadensgesetz 
(USchadG) besteht im Umfang von Abschnitt A1 und den folgen-
den Bedingungen. 
 
Zur gesetzlichen Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versiche-
rungsnehmers wegen Schäden durch Umwelteinwirkungen (Allge-
meines Umweltrisiko) siehe A1-6.4. 
 
 
A2-1  Gewässerschäden 
 
A2-1.1  Umfang des Versicherungsschutzes  
 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare Folgen 
einer nachteiligen Veränderung der Wasserbeschaffen-
heit eines Gewässers einschließlich des Grundwassers 
(Gewässerschäden). Hierbei werden Vermögensschä-
den wie Sachschäden behandelt. 

 
Sofern diese Gewässerschäden aus der Lagerung von 
gewässerschädlichen Stoffen aus Anlagen, deren Be-
treiber der Versicherungsnehmer ist, resultieren, besteht 
Versicherungsschutz ausschließlich  
 
 für Anlagen (Kleingebinde) bis zu den im Versiche-

rungsschein/Nachtrag aufgeführten Einzel- und Ge-
samtfassungsvermögen der vorhandenen Behälter. 

 
Wenn mit den Anlagen die o. g. Beschränkungen 
überschritten werden, entfällt dieser Versicherungs-
schutz. Es gelten dann die Bestimmungen über die 
Vorsorgeversicherung (A1-9); 

 
 für Flächengeothermie-Anlagen (z.B. Erdkollekt-

oren, Erdwärmekörbe). 
 

A2-1.2  Rettungskosten 
 
Der Versicherer übernimmt 

 
 Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versiche-

rungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung 
oder Minderung des Schadens für geboten halten 
durfte (Rettungskosten), sowie 

 
 außergerichtliche Gutachterkosten. 

 
Dies gilt nur insoweit, als diese Rettungs- und Gutach-
terkosten zusammen mit der Entschädigungsleistung die 
Versicherungssumme für Sachschäden nicht überstei-
gen. 
 
Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- 
und außergerichtliche Gutachterkosten werden auch in-
soweit von ihm übernommen, als sie zusammen mit der 
Entschädigung die Versicherungssumme für Sachschä-
den übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von 
Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur 
Abwendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als 
Weisung des Versicherers. 

 
A2-1.3  Ausschlüsse 

 

(1) Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller 
Personen, die den Schaden durch vorsätzliches Ab-
weichen von dem Gewässerschutz dienenden Ge-
setzen, Verordnungen, an den Versicherungsneh-
mer gerichteten behördlichen Anordnungen oder 
Verfügungen herbeigeführt haben.  

 

A1-2.3 findet keine Anwendung. 
 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden, die 
nachweislich 

 
 auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Hand-

lungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, il-
legalem Streik oder 

 
 unmittelbar auf hoheitlichen Verfügungen oder Maß-

nahmen 
 

beruhen. 
 
Das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, so-
weit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben. 

 
 
A2-2  Sanierung von Umweltschäden gemäß Umweltscha-

densgesetz (USchadG) 
 

Ein Umweltschaden im Sinne des Umweltschadensge-
setzes (USchadG) ist eine 

 
(1) Schädigung von geschützten Arten und natürlichen 

Lebensräumen, 
 

(2) Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwas-
ser, 

 
(3) Schädigung des Bodens. 

 
A2-2.1  Versichert sind – abweichend von A1-3.1 - den Versiche-

rungsnehmer betreffende öffentlich-rechtliche Pflichten 
oder Ansprüche zur Sanierung von Umweltschäden ge-
mäß USchadG, soweit während der Wirksamkeit des 
Versicherungsvertrags 

 
 die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, 

unfallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt ge-
langt sind oder 

 
 die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfall-

artig und bestimmungswidrig erfolgt ist. 
 

Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursa-
chung besteht Versicherungsschutz für Umweltschäden 
durch Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang 
von oder mit Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann, 
wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions-, Pro-
duktions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zu-
rückzuführen ist. Jedoch besteht kein Versicherungs-
schutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbrin-
gens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissen-
schaft und Technik nicht hätte erkannt werden können 
(Entwicklungsrisiko). 

 
Versichert sind darüber hinaus den Versicherungsneh-
mer betreffende Pflichten oder Ansprüche wegen Um-
weltschäden an eigenen, gemieteten, geleasten, ge-
pachteten oder geliehenen Grundstücken, soweit diese 
Grundstücke vom Versicherungsschutz dieses Vertrags 
erfasst sind. 

 
A2-2.2 Geothermie 
 

Eine Geothermie-Anlage ist eine Anlage, in der Erd-
wärme dem Untergrund entnommen wird. Alle oberirdi-
schen Anlagenteile gehören nicht zu der Geothermie-
Anlage im Sinne dieser Bedingungen. Satz 1 und Satz 2 
gelten gleichermaßen für Flächengeothermie und Ge-
othermie mittels Bohrung. 
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A2-2.2.1 Versichert sind Pflichten oder Ansprüche gemäß A2-
2.1.1 wegen Schäden ausschließlich im Zusammenhang 
mit Flächengeothermie-Anlagen (z.B. Erdkollektoren, 
Erdwärmekörbe). 

 
A2-2.3  Ausland 
 

Versichert sind im Umfang von A1-6.14 die im Geltungs-
bereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) 
eintretenden Versicherungsfälle. 

 
Versichert sind insoweit auch die den Versicherungsneh-
mer betreffende Pflichten oder Ansprüche gemäß natio-
nalen Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaa-
ten, sofern diese Pflichten oder Ansprüche den Umfang 
der o. g. EU-Richtlinie nicht überschreiten.  

 
A2-2.4  Ausschlüsse  
 

(1)  Ausgeschlossen sind Versicherungsansprüche aller 
Personen, die den Schaden dadurch verursacht ha-
ben, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen 
oder an den Versicherungsnehmer gerichteten be-
hördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem 
Umweltschutz dienen, abweichen.  

 
A1-2.3 findet keine Anwendung. 

 
(2)  Ausgeschlossen sind Pflichten oder Ansprüche we-

gen Schäden  
 

(a)  die durch unvermeidbare, notwendige oder in 
Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt 
entstehen.  

 
(b)  für die der Versicherungsnehmer aus einem an-

deren Versicherungsvertrag (z.B. Gewässer-
schadenhaftpflichtversicherung) Versicherungs-
schutz hat oder hätte erlangen können. 

 
A2-2.5  Die Höchstersatzleistung/Selbstbeteiligung je Versiche-

rungsfall und Versicherungsjahr ist dem Versicherungs-
schein/Nachtrag zu entnehmen. 
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Abschnitt A3  Forderungsausfallrisiko 
 
A3-1  Gegenstand der Forderungsausfalldeckung  
 
A3-1.1  Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Ver-

sicherungsnehmer oder eine gemäß A1-2 mitversicherte 
Person während der Wirksamkeit der Versicherung von 
einem Dritten geschädigt wird (Versicherungsfall) unter 
folgenden Voraussetzungen: 

 
 Der wegen dieses Schadenereignisses in Anspruch 

genommene Dritte kann seiner Schadensersatzver-
pflichtung ganz oder teilweise nicht nachkommen, 
weil die Zahlungs- oder Leistungsunfähigkeit des 
schadensersatzpflichtigen Dritten festgestellt wor-
den ist und 

 
 die Durchsetzung der Forderung gegen den Dritten 

ist gescheitert. 
 

Ein Schadenereignis ist ein Ereignis, das einen Per-
sonen-, Sach- oder daraus resultierenden Vermö-
gensschaden zur Folge hat und für den der Dritte 
aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen pri-
vatrechtlichen Inhalts zum Schadensersatz ver-
pflichtet ist (schädigender Dritter). 

 
A3-1.2  Der Versicherer ist in dem Umfang leistungspflichtig, in 

dem der schadensersatzpflichtige Dritte Versicherungs-
schutz im Rahmen und Umfang der vereinbarten Privat-
haftpflichtversicherung des Versicherungsnehmers 
hätte. Daher finden im Rahmen der Forderungsausfall-
deckung für die Person des Schädigers auch die Risiko-
beschreibungen und Ausschlüsse Anwendung, die für 
den Versicherungsnehmer gelten. So besteht insbeson-
dere kein Versicherungsschutz, wenn der Schädiger den 
Schaden im Rahmen seiner beruflichen oder gewerbli-
chen Tätigkeit verursacht hat oder wenn der Schädiger 
den Versicherungsfall vorsätzlich herbeigeführt hat. 

 
Mitversichert sind – abweichend von A1-6.9 – gesetzli-
che Haftpflichtansprüche gegen Dritte aus der Eigen-
schaft des Schädigers als Halter und Hüter eines Tieres. 

 
 
A3-2  Leistungsvoraussetzungen 
 

Der Versicherer ist gegenüber dem Versicherungsneh-
mer oder einer gemäß A1-2 mitversicherten Person leis-
tungspflichtig, wenn 

 
A3-2.1  die Forderung durch ein rechtskräftiges Urteil oder einen 

vollstreckbaren Vergleich vor einem ordentlichen Gericht 
in der Bundesrepublik Deutschland oder einem anderen 
europäischen Staat festgestellt worden ist. Anerkennt-
nis-, Versäumnisurteile und gerichtliche Vergleiche so-
wie vergleichbare Titel der vorgenannten Länder binden 
den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne ei-
nen dieser Titel bestanden hätte. 

 
A3-2.2  der schädigende Dritte zahlungs- oder leistungsunfähig 

ist. Dies ist der Fall, wenn der Versicherungsnehmer o-
der eine mitversicherte Person nachweist, dass 

 
 eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befriedi-

gung geführt hat, 
 
 eine Zwangsvollstreckung aussichtslos erscheint, da 

der schadensersatzpflichtige Dritte in den letzten 
drei Jahren die eidesstattliche Versicherung über 
seine Vermögensverhältnisse abgegeben hat oder 

 
 ein gegen den schadensersatzpflichtigen Dritten 

durchgeführtes Insolvenzverfahren nicht zur vollen 

Befriedigung geführt hat oder ein solches Verfahren 
mangels Masse abgelehnt wurde, 

 
und 

 
A3-2.3  an den Versicherer die Ansprüche gegen den schadens-

ersatzpflichtigen Dritten in Höhe der Versicherungsleis-
tung abgetreten werden und die vollstreckbare Ausferti-
gung des Urteils oder Vergleichs ausgehändigt wird. Der 
Versicherungsnehmer hat an der Umschreibung des Ti-
tels auf den Versicherer mitzuwirken. 

 
 
A3-3  Umfang der Forderungsausfalldeckung 
 
A3-3.1  Versicherungsschutz besteht bis zur Höhe der titulierten 

Forderung.  
 
A3-3.2  Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei je-

dem Versicherungsfall auf die im Versicherungsschein 
und seinen Nachträgen vereinbarten Versicherungssum-
men begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versi-
cherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige 
Personen erstreckt.  

 
Für Schäden bis zu der im Versicherungsschein/Nach-
trag aufgeführten Höhe besteht kein Versicherungs-
schutz (Mindestschaden). 

 
A3-3.3 Dem schadensersatzpflichtigen Dritten stehen keine 

Rechte aus diesem Vertrag zu. 
 
 
A3-4  Räumlicher Geltungsbereich 
 

Versicherungsschutz besteht – abweichend von A1-6.14 
– für Schadenereignisse, die in einem europäischen 
Staat eintreten. 

 
 
A3-5  Besondere Ausschlüsse für das Forderungsausfall-

risiko 
 
A3-5.1  Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Ansprü-

che wegen Schäden an 
 

(1)  Kraftfahrzeugen, Kraftfahrzeug-Anhängern, Luft- 
und Wasserfahrzeugen; 

 
(2)  Immobilien; 

 
(3)  Tieren, deren Haltung nicht über den Versicherungs-

vertrag versichert ist; 
 
(4)  Sachen, die ganz oder teilweise einem Betrieb, Ge-

werbe, Beruf, Dienst oder Amt des Versicherungs-
nehmers oder einer mitversicherten Person zuzu-
rechnen sind. 

 
A3-5.2  Der Versicherer leistet keine Entschädigung für  
 

(1)  Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechts-
verfolgung; 

 
(2)  Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder ver-

traglichen Forderungsübergangs; 
 

(3)  Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass berech-
tigte Einwendungen oder begründete Rechtsmittel 
nicht oder nicht rechtzeitig vorgebracht oder einge-
legt wurden; 

 
(4)  Ansprüche aus Schäden, zu deren Ersatz 
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 ein anderer Versicherer Leistungen zu erbringen 
hat (z.B. der Schadensversicherer des Versiche-
rungsnehmers) oder 

 
 ein Sozialversicherungsträger oder Sozialleis-

tungsträger Leistungen zu erbringen hat, auch 
nicht, soweit es sich um Rückgriffs-, Beteili-
gungsansprüche oder ähnliche von Dritten han-
delt. 
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Abschnitt A4  Geothermierisiko mittels Bohrung 
 
Soweit Abschnitt A4 keine abweichenden Regelungen enthält, fin-
den auch auf die in Abschnitt A4 geregelten Risiken alle anderen 
Vertragsbestimmungen der Abschnitte A1 bis A2 Anwendung. 
 
A4-1  In Erweiterung von A1-6.18, A2-1.1 und A2-2.2 gilt: 
 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers als Inhaber der nach A1-6.3 versicherten 
Immobilien wegen Schäden im Zusammenhang mit Ge-
othermie-Anlagen, die mittels Bohrung errichtet werden 
oder wurden. Dies gilt entsprechend für Pflichten und An-
sprüche gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG). 

 
A4-2  Der Ausschluss in A1-7.12 (Senkungen, Erdrutschun-

gen, Überschwemmungen) findet keine Anwendung. 
 
A4-3  Für Bauherren besteht Versicherungsschutz nur, wenn  
 

 Planung und Errichtung der Geothermie-Anlage an 
Dritte vergeben sind 

 
und 
 
 die für A1-6.3.2 (3) bestimmte Bausumme des Bau-

vorhabens nicht überschritten wird. 
 
A4-4  Versicherungssummen, Selbstbeteiligung 
 

Die Höchstersatzleistung/Selbstbeteiligung je Versiche-
rungsfall ist dem Versicherungsschein/Nachtrag zu ent-
nehmen. 
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Zusatzbedingungen  
zur Privathaftpflichtversicherung 
 
Diese Zusatzbedingungen erweitern den Versicherungsschutz der 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Privathaftpflicht-
versicherung um folgende Leistungen. Der Versicherungsschutz 
gilt immer zusammen mit den Regelungen der Abschnitte A1, A2 
und – sofern aufgeführt - A3 und A4. 
 
 
Mitversicherte Personen - MVP 
 
 
Z-MVP-01 Unverheiratete, volljährige Kinder bei Arbeitslo-

sigkeit nach Abschluss der Ausbildung  1 3 

 
Mitversichert ist in Erweiterung von A1-2.1.2 die gesetzliche Haft-
pflicht der unverheirateten, volljährigen Kinder nach Abschluss der 
Ausbildung bei Arbeitslosigkeit (behördlich gemeldet) für die im 
Versicherungsschein ausgewiesene Dauer. 
 
 
Z-MVP-02 Unverheiratete, volljährige Kinder mit Behinde-

rung/Pflegebedürftigkeit in Pflegeeinrichtung le-
bend  1 3 

 
Mitversichert ist in Erweiterung von A1-2.1 die gesetzliche Haft-
pflicht der unverheirateten und nicht in einer eingetragenen Leben-
spartnerschaft lebenden Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflege-
kinder) mit Behinderung oder Pflegebedürftigkeit bei Unterbrin-
gung in einer Pflegeeinrichtung. 
 
 
Z-MVP-03 Alleinstehende Eltern-/Großelternteile in häusli-

cher Gemeinschaft  1 2 3 
 
Mitversichert ist in Erweiterung von A1-2.1 die gesetzliche Haft-
pflicht alleinstehender Eltern- und Großelternteile, die in häuslicher 
Gemeinschaft mit dem Versicherungsnehmer oder seines mitver-
sicherten Partners leben und dort laut Einwohnermeldeamt gemel-
det sind. 
 
 
Z-MVP-04 Alleinstehende Eltern-/Großelternteile auch bei 

Heimunterbringung  1 2 3 
 
Mitversichert ist in Erweiterung von A1-2.1 die gesetzliche Haft-
pflicht alleinstehender Eltern- und Großelternteile des Versiche-
rungsnehmers oder seines mitversicherten Partners, wenn sich de-
ren gewöhnlicher Wohnort in einer Pflegeeinrichtung (auch Alten-
wohnheim) befindet. 
 
 
Z-MVP-05 Vorübergehend in den Familienverbund einge-

gliederte Personen  1 2 3 
 
Mitversichert ist in Erweiterung von A1-2.1 die gesetzliche Haft-
pflicht der Personen, die jeweils vorübergehend in den Familien-
verbund eingegliedert werden (z.B. Au-Pairs, Austauschschüler, 
Enkelkinder), soweit für diese Personen nicht anderweitig Versi-
cherungsschutz besteht. 
 
Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei denen 
es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des 
Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. 
 
 
Z-MVP-07 Freiwillige Notfallhelfer 
 
1. Mitversichert ist in Erweiterung von A1-2.1 die gesetzliche 

Haftpflicht von Personen, die dem Versicherungsnehmer und 
den mitversicherten Personen bei Notfällen freiwillig Hilfe leis-
ten (Notfallhelfer). 

 

Mitversichert sind auch Aufwendungen, die dem Helfer durch 
freiwillige Hilfeleistung für die versicherten Personen entstan-
den sind. 

 
2. Erlangt der Notfallhelfer für diese Aufwendungen Ersatz aus 

anderen Versicherungsverträgen oder von Sozialversiche-
rungsträgern, so entfällt der Versicherungsschutz. 

 
3. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschä-

den, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankhei-
ten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß des Sozial-
gesetzbuches VII handelt. 

 
 
Z-MVP-08 Pflegeleistende Personen 
 
Mitversichert ist in Erweiterung von A1-2.1.5 die gesetzliche Haft-
pflicht der Personen gegenüber Dritten, die versicherte Personen 
im Haushalt des Versicherungsnehmers versorgen. 
 
Die Mitversicherung gilt, soweit für diese Personen nicht anderwei-
tig Versicherungsschutz besteht. 
 
 
Z-MVP-09 Schäden durch deliktsunfähige Kinder  1 3 
 
Bei minderjährigen, mitversicherten Kindern verzichtet der Versi-
cherer in Erweiterung von A1-3.1 auf den Einwand einer Deliktsun-
fähigkeit, soweit der Versicherungsnehmer die Regulierung 
wünscht. 
 
Regressansprüche gegenüber schadenersatzverpflichteten Dritten 
wegen seiner Aufwendungen behält sich der Versicherer aus-
drücklich vor, sofern die Dritten nicht Versicherte dieses Vertrags 
sind. 
 
Die Höchstersatzleistung/Selbstbeteiligung je Versicherungsfall ist 
dem Versicherungsschein/Nachtrag zu entnehmen. 
 
 
Z-MVP-10 Schäden durch deliktsunfähige volljährige Per-

sonen 
 
Bei volljährigen versicherten Personen verzichtet der Versicherer 
in Erweiterung von A1-3.1 auf den Einwand einer Deliktsunfähig-
keit (z.B. wegen Bewusstlosigkeit oder einer krankhaften Störung 
der Geistestätigkeit), soweit der Versicherungsnehmer die Regu-
lierung wünscht. 
 
Regressansprüche gegenüber schadenersatzverpflichteten Dritten 
wegen seiner Aufwendungen behält sich der Versicherer aus-
drücklich vor, sofern die Dritten nicht Versicherte dieses Vertrags 
sind. 
 
Die Höchstersatzleistung/Selbstbeteiligung je Versicherungsfall ist 
dem Versicherungsschein/Nachtrag zu entnehmen. 
 
 
Z-MVP-11 Nachversicherungsschutz für Kinder oder Ehe-

/Lebenspartner  1 2 3 
 
Entfällt die Mitversicherung der in A1-2.1.1 und A1-2.1.2 genann-
ten Personen, weil 
 
 die Ehe rechtskräftig geschieden bzw. eine eingetragene Le-

benspartnerschaft rechtskräftig aufgehoben wurde, 
 
 Kinder nach der Ausbildung berufstätig werden oder geheiratet 

haben, 
 
besteht der Versicherungsschutz weiter für die im Versicherungs-
schein/Nachtrag ausgewiesene Dauer. Wird von bzw. für diese 
Personen bis dahin kein eigener Versicherungsschutz beantragt, 
entfällt der Versicherungsschutz rückwirkend. 
Die Mitversicherung der Person oder Leistung gilt: 

1  wenn die Mitversicherung von Kindern vereinbart ist. 
2  wenn die Mitversicherung eines Partners vereinbart ist. 
3  wenn die Mitversicherung von Kindern und eines Partners vereinbart ist. 
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Z-MVP-12 Gesetzlicher Forderungsübergang (übergangs-
fähige Regressansprüche) 

 
Mitversichert ist abweichend von A1-7.3 und A1-7.4 (1) die gesetz-
liche Haftpflicht aus gesetzlichem Forderungsübergang wegen An-
sprüchen aus Personenschäden, insbesondere von Sozialversi-
cherungsträgern, Sozialhilfeträgern, der Bundesagentur für Arbeit, 
Privaten Krankenversicherungsträgern, sonstigen Versicherungs-
unternehmen, öffentlichen und privaten Arbeitgebern. 
 
Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Personenschäden, bei denen 
es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des 
Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. 
 
 
 
Immobilien - IMMO 
 
 
Z-IMMO-01 Im Inland gelegenes, selbst bewohntes Zweifa-

milienhaus 
 
Mitversichert ist in Erweiterung von A1-6.3.1 die gesetzliche Haft-
pflicht als Inhaber eines im Inland gelegenen, selbst bewohnten 
Zweifamilienhauses. 
 
 
Z-IMMO-03 Im Inland gelegenes, unbebautes Grundstück 
 
Mitversichert ist in Erweiterung von A1-6.3.1 die gesetzliche Haft-
pflicht als Inhaber eines im Inland gelegenen unbebauten Grund-
stücks ohne gewerbliche Vornutzung, soweit dieses zur privaten 
Eigennutzung vorgesehen ist. 
 
Versicherungsschutz besteht bis zu der im Versicherungs-
schein/Nachtrag aufgeführten Grundstücksgröße. 
 
 
Z-IMMO-04 Im Inland abgestellte Wohnwagen zum Dauer-

camping 
 
Mitversichert ist in Erweiterung von A1-6.3.1 die gesetzliche Haft-
pflicht als Inhaber von im Inland auf Dauer und ohne Unterbre-
chung abgestellten, nicht zugelassenen Wohnwagen (Dauercam-
ping). 
 
 
Z-IMMO-05 Besitz/Betrieb von Anlagen zur Energieversor-

gung versicherter Gebäude und Grundstücke 
 
Versichert ist in Ergänzung von A1-6.3.2 und A1-6.18 die gesetzli-
che Haftpflicht aus dem Besitz und Betrieb von Anlagen zur Ener-
gieversorgung (Wärme- und Elektroenergie) ausschließlich für das 
versicherte Gebäude oder Grundstück. Hierunter fallen auch Anla-
gen, die der Versicherungsnehmer selbst betreibt und ganz oder 
teilweise Energie in das Netz des örtlichen Energieversorgers ein-
speist. 
 
Ausgeschlossen bleiben Risiken  
 aus der Einspeisung der gewonnenen Energie in das Netz der 

örtlichen Energieversorger bzw. die Versorgung von Tarifkun-
den (Endverbrauchern); 

 im Zusammenhang mit Geothermie-Anlagen, die mittels Boh-
rung errichtet wurden. Der Versicherungsschutz kann durch 
besondere Vereinbarung im Versicherungsschein oder in sei-
nen Nachträgen erweitert werden. 

 
 
Z-IMMO-06 Einspeisung von Energie aus Photovoltaik 
 
Mitversichert ist in Erweiterung von A1-6.3.1 die gesetzliche Haft-
pflicht aus der Einspeisung von Energie in das Netz des örtlichen 
Energieversorgers, wenn die Energie ausschließlich mittels einer 

Photovoltaikanlage, die sich auf dem versicherten Gebäude oder 
Grundstück befindet, erzeugt wurde. 
 
Die Anlagenleistung darf die im Versicherungsschein/Nachtrag be-
nannte Leistung in kWp nicht überschreiten. 
 
Ausgeschlossen bleiben Ansprüche aufgrund von Lieferverpflich-
tungen und aus einer direkten Versorgung von Tarifkunden (End-
verbrauchern); 
 
 
Z-IMMO-07 Vermietung im Inland gelegener Wohnungen  
 
Mitversichert ist in Erweiterung von A1-6.3.1 und A1-6.3.2 die ge-
setzliche Haftpflicht als Inhaber sowie als Vermieter der im Versi-
cherungsschein/Nachtrag aufgeführten Anzahl von im Inland gele-
genen Wohnungen, einschließlich der vermieteten Wohnungsbe-
standteile wie z.B. Keller-/Speicherräume, Garagen/Stellplätze. 
 
Bei Sondereigentümern/Miteigentümern sind versichert Haftpflicht-
ansprüche der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer/Miteigen-
tümer wegen Beschädigung des Gemeinschaftseigentums/Mitei-
gentums (z.B. gemeinschaftliche Gartenanlagen, Zuwegungen zur 
öffentlichen Straße, Garagenhöfe, Spielplätze, Abstellplätze für 
Müllsammelbehälter). Die Leistungspflicht erstreckt sich jedoch 
nicht auf den Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Ei-
gentum/Miteigentum. 
 
Bei Übersteigen der Anzahl mitversicherter Wohnungen finden die 
Bestimmungen über die Erhöhung und Erweiterung des versicher-
ten Risikos gemäß A1-8 Anwendung. 
 
 
Z-IMMO-09 Vermietung von im Inland gelegenen Räumen zu 

gewerblichen Zwecken 
 
Mitversichert ist in Erweiterung von A1-6.3.2 die gesetzliche Haft-
pflicht aus der Vermietung von einzelnen Räumen zu gewerblichen 
Zwecken; nicht jedoch von kompletten Gewerbeeinheiten. 
 
 
 
TIERE - TIER 
 
 
Z-TIER-01 Halten von Assistenzhunden 
 
Mitversichert ist abweichend von A1-6.9.1 die gesetzliche Haft-
pflicht als Halter speziell ausgebildeter und verordneter Assistenz-
hunde (z.B. Blinden-, Signal-, Begleit-, Diabetiker- oder Therapie-
hund). 
 
 
 
FAHRZEUGE - FZG 
 
 
Z-FZG-01 Versicherungspflichtige Flugmodelle 
 
Mitversichert ist in Erweiterung von A1-6.11 die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden durch den Ge-
brauch von versicherungspflichtigen Flugmodellen (z.B. Drohnen) 
mit und ohne Motor bis zu dem im Versicherungsschein/Nachtrag 
aufgeführten Startgewicht (einschließlich zugehöriger Anbauteile 
z.B. Kameras). Die Nutzung dieser Flugmodelle darf nur zu Zwe-
cken der privaten Sport- oder Freizeitgestaltung erfolgen. 
 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Halters sowie aller 
Personen, die mit Wissen und Willen des Halters an der Führung 
und Bedienung der Flugmodelle beteiligt sind, einschließlich der 
Personen, die berechtigt sind, die Fernsteuerungsanlage der Flug-
modelle zu bedienen. 
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Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht wegen im Ausland 
vorkommender Versicherungsfälle nach A1-6.14. Ausgeschlossen 
bleiben jedoch Versicherungsfälle in den USA/ US-Territorien oder 
Kanada. 
 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Schäden, die 
durch bewusstes Abweichen von den Gesetzen und Verordnungen 
zum Betrieb von versicherungspflichtigen Flugmodellen entstan-
den sind. 
 
Die Höchstersatzleistung/Selbstbeteiligung je Versicherungsfall ist 
dem Versicherungsschein/Nachtrag zu entnehmen. 
 
 
Z-FZG-02 Windsurfbretter, Surfbretter, Strandsegler und 

Kitesportgeräte 
 
Mitversichert ist in Erweiterung von A1-6.12.1 die gesetzliche Haft-
pflicht wegen Schäden durch den Besitz und Gebrauch eigener o-
der fremder Windsurfbretter, Surfbretter, Strandsegler und Kite-
sportgeräte. 
 
 
Z-FZG-05 Fahrräder/Pedelecs 
 
Mitversichert ist in Erweiterung von A1-6.10 die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers wegen Schäden durch den Ge-
brauch von Fahrrädern, nicht versicherungspflichtigen Elektrofahr-
rädern (Pedelecs) oder gleichartiger Fahrzeuge (z.B. Dreiräder, 
Tretroller, Skate-, Kick- und Stickboards, Ski-Langlauf-/Nordic-
Cross-Skater). 
 
 
Z-FZG-06 Teilnahme an Radrennen 
 
Mitversichert ist abweichend von A1-6.7 die gesetzliche Haftpflicht 
wegen Schäden aus dem Training zu sowie der Teilnahme an Rad-
rennen (z.B. Straßenrundfahrten, Triathlon, etc.), an denen der 
Versicherungsnehmer privat und nicht als Lizenzfahrer teilnimmt. 
 
 
 
AUSLAND - AUSL 
 
 
Z-AUSL-01 Kautionsleistung im Ausland 
 
1. Hat der Versicherungsnehmer bei einem Versicherungsfall im 

Ausland durch behördliche Anordnung eine Kaution zur Si-
cherstellung von Leistungen aufgrund seiner gesetzlichen 
Haftpflicht zu hinterlegen, stellt der Versicherer dem Versiche-
rungsnehmer den erforderlichen Betrag zur Verfügung. 

 
Der Geltungsbereich sowie die Höchstersatzleistung/Selbstbe-
teiligung je Versicherungsfall sind dem Versicherungs-
schein/Nachtrag zu entnehmen. 

 
2. Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leistende 

Schadenersatzzahlung angerechnet. Ist die Kaution höher als 
der zu leistende Schadenersatz, so ist der Versicherungsneh-
mer verpflichtet, den Differenzbetrag zurückzuzahlen. Das 
gleiche gilt, wenn die Kaution als Strafe, Geldbuße oder für die 
Durchsetzung nicht versicherter Schadenersatzforderungen 
einbehalten wird oder die Kaution verfallen ist. 

 
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der 
Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen 
Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen 
des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-
Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelege-
nen Geldinstitut angewiesen ist. 

 
 
 

ABWASSER- UND ALLMÄHLICHKEITSSCHÄDEN – ABW 
 
 
Z-ABW-01 Sachschäden durch allmähliche Einwirkung (All-

mählichkeitsschäden) 
 
Mitversichert sind Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, die 
durch allmähliche Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dämp-
fen oder Feuchtigkeit und von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub 
und dergleichen) entstehen. 
 
 
Z-ABW-02 Abwassergrube 
 
Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden aus dem 
Besitz und Betrieb einer für eigene Zwecke genutzten Abwasser-
grube für häusliche Abwässer ohne Einleitung in ein Gewässer. 
 
Ausgeschlossen bleiben Abwassergruben, bei denen eine Einlei-
tung in ein Gewässer konstruktionsbedingt vorgesehen ist. 
 
 
MIETE UND LEIHE - MIET 
 
 
Z-MIET-01 Erweiterter Mietsachschaden an Wohnräumen, 

privaten Räumen, Grundstücken und Gebäuden 
 
1. Mitversichert ist in Erweiterung von A1-6.6.1 die gesetzliche 

Haftpflicht wegen Mietsachschäden 
 

 an zu privaten Zwecken gemieteten Grundstücken und 
Gebäuden und alle sich daraus ergebenden Vermögens-
schäden; 

 
 an mitgemieteten, außen am Gebäude angebrachten Be-

standteilen (z.B. Balkone, Terrassen, Markisen, Rollläden) 
sowie an fest mit dem dazugehörigen Grundstück verbun-
denen Bestandteilen (z.B. Zäune, Bäume, Swimming-
pools, gemauerte Grillanalagen); 

 
 an zu privaten Zwecken gemieteten Aufenthalts-/Schlafka-

binen auf Schiffen sowie in Zügen und Flugzeugen. 
 
2. Die Leihe, Pacht und das Leasing eines der vorgenannten bzw. 

nach A1-6.6.1 aufgeführten Objekte ist abweichend von A1-7.5 
der Miete gleichgestellt. 

 
3. Es gilt die in A1-6.6.1 aufgeführte Höchstersatzleistung/Selbst-

beteiligung. 
 
 
Z-MIET-02 Schäden an der Einrichtung von vorübergehend 

angemieteten Hotelzimmern, Ferienwohnungen 
und ähnlichen Unterkünften 

 
1. Mitversichert ist in Erweiterung von A1-6. und in Abweichung 

von A1-7.5 die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung 
oder Zerstörung der Einrichtung von vorübergehend gemiete-
ten Hotelzimmern, Ferienwohnungen und ähnlichen Unter-
künften. Bei mobilen Unterkünften zählt als Einrichtung auch 
die fest installierte Inneneinrichtung wie z.B. Sitzgruppe, Sani-
täranlagen. 

 
2. Ausgeschlossen bleiben Schäden durch Abnutzung, Ver-

schleiß und übermäßige Beanspruchung. 
 
3. Die Höchstersatzleistung/Selbstbeteiligung je Versicherungs-

fall ist dem Versicherungsschein/Nachtrag zu entnehmen. 
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SCHLÜSSELVERLUST - SCHL 
 
 
Z-SCHL-01 Verlust fremder privater Schlüssel (inkl. ehren-

amtliche Schlüssel) 
 
1. Versichert ist abweichend von A1-6.15, A1-7.5 und A1-7.16 die 

gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden aus dem Abhanden-
kommen von  

 
1. privaten Schlüsseln, zum Beispiel Verlust des Türschlüs-

sels einer gemieteten Wohnung oder eines Hotelzimmers 
(auch Generalhauptschlüsseln für eine zentrale Schließan-
lage); 

2. Schlüsseln, die dem Versicherten im Rahmen einer Ver-
einstätigkeit, einer ehrenamtlichen Tätigkeit und/oder ei-
nes Bürgerschaftlichen Engagements in Vereinigungen al-
ler Art überlassen werden; 

3. Schlüsseln, die dem Versicherten im Rahmen eines öffent-
lichen Ehrenamtes überlassen werden; 

4. Schlüsseln zu privaten Bankschließfächern, Tresor- und 
Möbelschlüsseln sowie sonstigen Schlüsseln zu bewegli-
chen Sachen, 

 
die sich rechtmäßig im Gewahrsam des Versicherten befunden 
haben. Codekarten für elektronische Schlösser werden 
Schlüsseln gleichgesetzt. 

 
2. Der Versicherungsschutz umfasst  

 die Kosten für die Auswechslung von Schlössern, 
 die Beschaffung neuer Schlüssel/Codekarten, 
 eine Zugangsänderung/Zugangssperrung, 
 vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss),  
 einen Objektschutz ab dem Zeitpunkt, an welchem der 

Verlust des Schlüssels festgestellt wurde bis zur Aus-
wechslung der Schlösser. 

 
3. Nicht versichert ist/sind 

1. die Haftung aus dem Verlust von Kraftfahrzeugschlüsseln; 
2. Ansprüche wegen Folgeschäden eines Schlüsselverlustes 

(z.B. wegen Einbruchs); 
3. die Kosten für die Auswechslung der im Sondereigentum 

stehenden Schlüssel, Schlösser und Schließanlagen bei 
Wohnungseigentümern (Eigenschaden). 

 
4. Die Höchstersatzleistung/Selbstbeteiligung je Versicherungs-

fall ist dem Versicherungsschein/Nachtrag zu entnehmen. 
 
 
Z-SCHL-02 Verlust fremder berufsbezogener Schlüssel 
 
1. Versichert ist abweichend von A1-6.15 und A1-7.5 die gesetz-

liche Haftpflicht wegen Schäden aus dem Abhandenkommen 
von fremden berufsbezogenen Schlüsseln, die sich rechtmä-
ßig im Gewahrsam des Versicherten befunden haben. Code-
karten für elektronische Schlösser werden Schlüsseln gleich-
gesetzt. 

 
2. Der Versicherungsschutz umfasst  

 die Kosten für die Auswechslung von Schlössern, 
 die Beschaffung neuer Schlüssel/Codekarten, 
 eine Zugangsänderung/Zugangssperrung, 
 vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss),  
 einen Objektschutz ab dem Zeitpunkt, an welchem der 

Verlust des Schlüssels festgestellt wurde bis zur Aus-
wechslung der Schlösser. 

 
3. Nicht versichert ist/sind 

1. die Haftung aus dem Verlust von Kraftfahrzeugschlüsseln; 
2. Ansprüche wegen Folgeschäden eines Schlüsselverlustes 

(z.B. wegen Einbruchs); 

3. die Kosten für die Auswechslung der im Sondereigentum 
stehenden Schlüssel, Schlösser und Schließanlagen bei 
Wohnungseigentümern (Eigenschaden). 

 
4. Die Höchstersatzleistung/Selbstbeteiligung je Versicherungs-

fall ist dem Versicherungsschein/Nachtrag zu entnehmen. 
 
 
 
GEWÄSSER UND UMWELT - UMW 
 
 
Z-UMW-01 Eigenschäden durch bestimmungswidrigen Aus-

tritt von gewässerschädlichen Stoffen aus Anla-
gen 

 
Mitversichert sind in Erweiterung von A2-1 und in Abänderung von 
A1-3 – auch ohne dass ein Gewässerschaden droht oder eintritt – 
Schäden an unbeweglichen Sachen des Versicherungsnehmers, 
die dadurch verursacht werden, dass gewässerschädliche Stoffe 
bestimmungswidrig aus mitversicherten Anlagen ausgetreten 
sind/ist. Dies gilt auch bei allmählichem Eindringen der Stoffe in die 
Sachen. 
 
Der Versicherer ersetzt die Aufwendungen zur Wiederherstellung 
des Zustands, wie er vor Eintritt des Schadens bestand. Eintre-
tende Wertverbesserungen sind abzuziehen. 
 
Die Höchstersatzleistung/Selbstbeteiligung je Versicherungsfall ist 
dem Versicherungsschein/Nachtrag zu entnehmen. 
 
Nicht versichert bleiben Schäden an der Anlage selbst. 
 
 
 
TÄTIGKEITEN - TAET 
 
 
Z-TAET-01 Teilnahme an Betriebspraktika, fachpraktischem 

Unterricht 
 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht bei der Ausübung eines 
Ferienjobs sowie aus der Teilnahme an einem Betriebspraktikum 
oder einem fachpraktischen Unterricht (z.B. an Fach-, Gesamt- 
und Hochschulen oder einer Universität), auch für die Beschädi-
gung von Lehrgeräten oder Maschinen. 
 
 
Z-TAET-02 Tätigkeit als ehrenamtlicher Betreuer 
 
Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Tätigkeit als eh-
renamtlicher Betreuer, nicht jedoch als beruflicher Betreuer nach § 
1897 Absatz 6 BGB. 
 
Die gesetzliche Haftpflicht der betreuten Person ist im Umfang des 
vereinbarten Versicherungsschutzes für die Dauer der Betreuung 
mitversichert, sofern Versicherungsschutz nicht über eine andere 
Haftpflichtversicherung besteht. 
 
Abweichend von A1-7.3 und A1-7.4 sind Ansprüche der betreuten 
Person gegen den ehrenamtlichen Betreuer mitversichert. 
 
 
Z-TAET-03 Schäden aus einem Gefälligkeitsverhältnis 
 
Der Versicherer beruft sich nicht auf einen möglichen Haftungsaus-
schluss bei einem Schaden aus einem Gefälligkeitsverhältnis, so-
fern der Versicherungsnehmer die Regulierung wünscht. 
 
Regressansprüche gegenüber schadenersatzverpflichteten Dritten 
wegen seiner Aufwendungen behält sich der Versicherer aus-
drücklich vor, sofern die Dritten nicht Versicherte dieses Vertrages 
sind.  
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Die Höchstersatzleistung/Selbstbeteiligung je Versicherungsfall ist 
dem Versicherungsschein/Nachtrag zu entnehmen. 
 
 
Z-TAET-04 Tätigkeit als Tageseltern (Tagesmutter/Tagesva-

ter) 
 
1. Mitversichert ist abweichend von A1-1 die gesetzliche Haft-

pflicht aus der Tätigkeit als Tageseltern (Tagesmutter/-vater) 
für minderjährige Kinder (unbegrenzte Anzahl der zu betreuen-
den Kinder) insbesondere aus der sich daraus ergebenen Auf-
sichtspflicht im Rahmen des eigenen oder fremden Haushalts 
sowie in für den Betreuungszweck angemieteten Räumen, 
aber auch außerhalb der Räume, zum Beispiel beim Spielen, 
Ausflügen und gleichartigen Beschäftigungen. 

 
2. Eingeschlossen  

 sind gesetzliche Haftpflichtansprüche der Kinder bzw. ihrer 
Erziehungsberechtigten für Schäden, die die zu betreuen-
den Kinder erleiden; 

 ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Tageskinder 
während der Obhut bei den Tageseltern, soweit für diese 
Kinder nicht anderweitig Versicherungsschutz besteht; 

 sind im Umfang von A1-6.6 Mietsachschäden an den zur 
Ausübung der Tätigkeit gemieteten Räumen und Gebäu-
den. 

 
3. Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Abhan-

denkommens von Sachen der zu betreuenden Kinder; 
 
 
 
SONSTIGES - SONS 
 
 
Z-SONS-05 Verletzung von Datenschutzgesetzen 
 
1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden aus 

der Verletzung von Datenschutzgesetzen durch Verarbeitung 
personenbezogener Daten. 
In Erweiterung von A1-3.1 besteht insoweit auch Versiche-
rungsschutz für Vermögensschäden nach A1-6.15 sowie für 
immaterielle Schäden. Auf diese immateriellen Schäden fin-
den die Bestimmungen über Personenschäden Anwendung. 
 
Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Ver-
fahren ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe 
im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Er-
heben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Spei-
cherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das 
Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermitt-
lung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, 
der Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das 
Löschen oder die Vernichtung.  
 
Mitversichert sind abweichend von A1-7.3 Ansprüche der Ver-
sicherten untereinander wegen Vermögensschäden nach A1-
6.15 sowie wegen immaterieller Schäden. 
 
Die Ausschlüsse in A1-6.15.2 und A1-7.9 finden keine Anwen-
dung. 

 
2. Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche aus nachfol-

gend genannten Tätigkeiten und Leistungen: 
 

(1) Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -Pflege; 
 
(2) IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -Schu-

lung; 
 
(3) Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, -war-

tung, -pflege; 
 

(4) Bereithaltung fremder Inhalte, z.B. Access-, Host-, Full-
Service-Providing; 

 
(5) Betrieb von Datenbanken. 
 
Ebenso besteht kein Versicherungsschutz für Ansprüche aus 
Sanktionierungen (z.B. Geldbußen) wegen des Verstoßes ge-
gen gesetzliche Vorschriften. 

 
3. Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintre-

tende Versicherungsfälle gelten als ein Versicherungsfall, der 
im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten 
ist, wenn diese 

 
 auf derselben Ursache, 
 
 auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachli-

chem und zeitlichem Zusammenhang oder 
 
 auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereitstellung 

elektronischer Daten mit gleichen Mängeln  
 

beruhen. 
 

A1-5.3 findet insoweit keine Anwendung. 
 
4. Versicherungsschutz besteht für Versicherungsfälle im Aus-

land ausschließlich soweit die Ansprüche in EWR-Staaten 
(Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums) oder der 
Schweiz und nach deren Recht geltend gemacht werden. 

 
Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gerichtlichen 
und außergerichtlichen Abwehr der von einem Dritten geltend 
gemachten Ansprüche, insbesondere Anwalts-, Sachverstän-
digen-, Zeugen- und Gerichtskosten, werden – abweichend 
von A1-5.5 – als Leistungen auf die Versicherungssumme an-
gerechnet. 

 
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der 
Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen 
Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen 
des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-
Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelege-
nen Geldinstitut angewiesen ist. 

 
A1-6.14 findet keine Anwendung. 

 
5. Versicherungssumme 

 
Die Höchstersatzleistung/Selbstbeteiligung je Versicherungs-
fall ist dem Versicherungsschein/Nachtrag zu entnehmen. 

 
 
GARANTIEN - GAR 
 
 
Z-GAR-01  Leistungs-Garantie gegenüber GDV-Musterbe-

dingungen 
 
Der Versicherer garantiert, dass die dieser Privathaftpflichtversi-
cherung zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für die Haftpflichtversicherung (AVB PHV) den Versiche-
rungsnehmer in keiner Leistung schlechter stellen, als die zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses vom Gesamtverband der Versi-
cherungswirtschaft (GDV) veröffentlichten Musterbedingungen. 
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Z-GAR-02 Leistungs-Garantie gegenüber Mindeststan-
dards des Arbeitskreis Beratungsprozesse 
(www.beratungsprozesse.de) 

 
Der Versicherer garantiert, dass die Leistungsinhalte dieser Privat-
haftpflichtversicherung die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlus-
ses aktuellen Mindeststandards der Empfehlung des Arbeitskrei-
ses "Beratungsprozesse" voll erfüllen. 
 
 
Z-GAR-03 Innovations-Garantie für zukünftige Bedin-

gungsverbesserungen 
 
Wird der Versicherungsumfang in der gewählten Produktvariante 
bzw. dem gewählten Zusatzschutz zukünftig zum Vorteil des Ver-
sicherungsnehmers und ohne Mehrbeitrag geändert, so gilt der 
verbesserte Schutzumfang auch für alle Schadenfälle, die ab dem 
Zeitpunkt der Gültigkeit der Verbesserungen eintreten. 
 
 
Z-GAR-04 Versehentliche Obliegenheitsverletzung 
 
Unterlässt der Versicherungsnehmer eine ihm obliegende An-
zeige oder gibt er fahrlässig die Anzeige unrichtig ab oder unter-
lässt er fahrlässig die Erfüllung einer sonstigen Obliegenheit, be-
steht abweichend von B3-3.3 weiterhin Versicherungsschutz, 
wenn er nachweist, dass das Versäumnis nur auf einem Verse-
hen beruht und nach dem Erkennen unverzüglich nachgeholt 
wurde. 
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Gemeinsame Bestimmungen zu Teil A 
 
A(GB)-1  Abtretungsverbot 
 

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen 
Feststellung ohne Zustimmung des Versicherers we-
der abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtre-
tung an den geschädigten Dritten ist zulässig. 

 
 
A(GB)-2  Veränderungen des versicherten Risikos und Aus-

wirkung auf den Beitrag (Beitragsregulierung) 
 
A(GB)-2.1  Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mit-

zuteilen, ob und welche Änderungen des versicherten 
Risikos gegenüber den früheren Angaben eingetreten 
sind. Diese Aufforderung kann auch durch einen Hin-
weis auf der Beitragsrechnung erfolgen. Die Angaben 
sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Auffor-
derung zu machen und auf Wunsch des Versicherers 
nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil 
des Versicherers kann dieser vom Versicherungsneh-
mer eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festge-
stellten Beitragsunterschiedes verlangen. Dies gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass 
ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden 
trifft. 

 
A(GB)-2.2  Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungs-

nehmers oder sonstiger Feststellungen wird der Bei-
trag ab dem Zeitpunkt der Veränderung berichtigt (Bei-
tragsregulierung), beim Wegfall versicherter Risiken 
jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mittei-
lung beim Versicherer. Der vertraglich vereinbarte Min-
destbeitrag darf dadurch nicht unterschritten werden. 
Alle entsprechend A(GB)-3.1 nach dem Versiche-
rungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und Ermä-
ßigungen des Mindestbeitrags werden berücksichtigt. 

 
A(GB)-2.3  Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige 

Mitteilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für 
den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung 
in Höhe des für diesen Zeitraum bereits in Rechnung 
gestellten Beitrags verlangen. Werden die Angaben 
nachträglich gemacht, findet eine Beitragsregulierung 
statt. Ein vom Versicherungsnehmer zu viel gezahlter 
Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben in-
nerhalb von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung 
des erhöhten Beitrags erfolgten. 

 
A(GB)-2.4  Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwen-

dung auf Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung 
für mehrere Jahre. 

 
 
A(GB)-3  Beitragsangleichung und Kündigungsrecht nach 

Beitragsangleichung 
 
A(GB)-3.1  Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsan-

gleichung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder 
Umsatzsumme berechnet werden, findet keine Bei-
tragsangleichung statt. Mindestbeiträge unterliegen 
unabhängig von der Art der Beitragsberechnung der 
Beitragsangleichung. 

 
A(GB)-3.2  Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wir-

kung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um wel-
chen Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr 
der Durchschnitt der Schadenzahlungen aller zum Be-
trieb der Allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelas-
senen Versicherer gegenüber dem vorvergangenen 
Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten Pro-
zentsatz rundet er auf die nächst niedrigere, durch fünf 
teilbare ganze Zahl ab.  

 
Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell 
durch den einzelnen Schadenfall veranlassten Ausga-
ben für die Ermittlung von Grund und Höhe der Versi-
cherungsleistungen. 

 
Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalender-
jahres ist die Summe der in diesem Jahr geleisteten 
Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl der im 
gleichen Zeitraum neu angemeldeten Schadenfälle. 

 
A(GB)-3.3  Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, 

im Falle einer Verminderung verpflichtet, den Folge-
jahresbeitrag um den sich aus A(GB)-3.2 ergebenden 
Prozentsatz zu verändern (Beitragsangleichung). Der 
veränderte Folgejahresbeitrag wird dem Versiche-
rungsnehmer mit der nächsten Beitragsrechnung be-
kannt gegeben. 

 
Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des 
Versicherers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre 
um einen geringeren Prozentsatz als denjenigen er-
höht, den der Treuhänder jeweils für diese Jahre nach 
A(GB)-3.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer den 
Folgejahresbeitrag nur um den Prozentsatz erhöhen, 
um den sich der Durchschnitt seiner Schadenzahlun-
gen nach seinen unternehmenseigenen Zahlen im 
letzten Kalenderjahr erhöht hat; diese Erhöhung darf 
diejenige nicht überschreiten, die sich nach dem vor-
stehenden Absatz ergeben würde. 

 
A(GB)-3.4  Liegt die Veränderung nach A(GB)-3.2 oder A(GB)-3.3 

unter 5 Prozent entfällt eine Beitragsangleichung. 
Diese Veränderung ist jedoch in den folgenden Jahren 
zu berücksichtigen. 

 
A(GB)-3.5  Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsanglei-

chung gemäß A(GB)-3.3, ohne dass sich der Umfang 
des Versicherungsschutzes ändert, kann der Versi-
cherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versi-
cherers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu 
dem Zeitpunkt kündigen, in dem die Beitragserhöhung 
wirksam werden sollte.  

 
Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der 
Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die 
Mitteilung muss dem Versicherungsnehmer spätes-
tens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Bei-
tragserhöhung zugehen. 

 
Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein 
Kündigungsrecht. 

 
 
A(GB)-4  Schiedsgerichtsvereinbarungen (gilt nicht für pri-

vate Haftpflichtrisiken) 
 

Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren vor 
Eintritt eines Versicherungsfalls beeinträchtigt den 
Versicherungsschutz nicht, wenn das Schiedsgericht 
folgenden Mindestanforderungen entspricht: 

 
 Das Schiedsgericht besteht aus mindestens drei 

Schiedsrichtern. Der Vorsitzende muss Jurist sein 
und soll die Befähigung zum Richteramt haben. 
Haben die Parteien ihren Firmensitz in verschiede-
nen Ländern, darf er keinem Land der Parteien an-
gehören. 
 

 Das Schiedsgericht entscheidet nach materiellem 
Recht und nicht lediglich nach billigem Ermessen 
(ausgenommen im Falle eines Vergleichs, sofern 
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dem Versicherer die Mitwirkung am Verfahren er-
möglicht wurde). Das anzuwendende materielle 
Recht muss bei Abschluss der Schiedsgerichts-
vereinbarung festgelegt sein. 

 
 Der Schiedsspruch wird schriftlich niedergelegt 

und begründet. In seiner Begründung sind die die 
Entscheidung tragenden Rechtsnormen anzuge-
ben. 
 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versi-
cherer die Einleitung von Schiedsgerichtsverfahren 
unverzüglich anzuzeigen und dem Versicherer die Mit-
wirkung am Schiedsgerichtsverfahren entsprechend 
der Mitwirkung des Versicherers an Verfahren des or-
dentlichen Rechtsweges zu ermöglichen. Hinsichtlich 
der Auswahl des vom Versicherungsnehmer zu be-
nennenden Schiedsrichters ist dem Versicherer eine 
entscheidende Mitwirkung einzuräumen. 
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T e i l   B   -   A l l g e m e i n e r   T e i l  
 
 
Abschnitt B1 Beginn des Versicherungs- 

schutzes, Beitragszahlung  
 
B1-1  Beginn des Versicherungsschutzes 
 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt. Dies gilt vorbehalt-
lich der Regelungen über die Folgen verspäteter Zah-
lung oder Nichtzahlung des Erst- oder Einmalbeitrags. 

 
 
B1-2  Beitragszahlung, Versicherungsperiode  
 
B1-2.1  Beitragszahlung 
 

Je nach Vereinbarung werden die Beiträge im Voraus 
gezahlt, entweder durch laufende Zahlungen monatlich, 
vierteljährlich, halbjährlich, jährlich oder als Einmalbei-
trag. 

 
B1-2.2  Versicherungsperiode 
 

Entsprechend der Vereinbarung über laufende Zahlun-
gen umfasst die Versicherungsperiode einen Monat, ein 
Vierteljahr, ein halbes Jahr oder ein Jahr. Bei einem Ein-
malbeitrag ist die Versicherungsperiode die vereinbarte 
Vertragsdauer, jedoch höchstens ein Jahr. 

 
B1-3  Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags, Folgen ver-

späteter Zahlung oder Nichtzahlung 
 
B1-3.1  Fälligkeit des Erst- oder Einmalbeitrags  
 

Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglich nach 
dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungs-
schein angegebenen Versicherungsbeginns zu zahlen. 
Dies gilt unabhängig von dem Bestehen eines Widerruf-
rechts. 

 
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbe-
ginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder einmalige 
Beitrag unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen. 

 
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach 
dem in Absatz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, beginnt 
der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung ver-
anlasst ist. 

 
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versi-
cherungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, 
ist der erste oder einmalige Beitrag frühestens einen Mo-
nat nach Zugang des Versicherungsscheins zu zahlen. 

 
B1-3.2  Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsver-

zug 
 
 Wird der erste oder einmalige Beitrag nicht rechtzeitig 

nach B1-3.1 gezahlt, so kann der Versicherer vom Ver-
trag zurücktreten, solange der Versicherungsnehmer die 
Zahlung nicht veranlasst hat. 

 
 Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-

rungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 
 
B1-3.3  Leistungsfreiheit des Versicherers 
 
 Wenn der Versicherungsnehmer den ersten oder einma-

ligen Beitrag nicht rechtzeitig nach B1-3.1 zahlt, so ist 
der Versicherer für einen vor Zahlung des Beitrags ein-

getretenen Versicherungsfall nicht zur Leistung ver-
pflichtet. Voraussetzung ist, dass er den Versicherungs-
nehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform (z.B. E-
Mail, Telefax oder Brief) oder durch einen auffälligen Hin-
weis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der 
Nichtzahlung des Beitrags aufmerksam gemacht hat. 

 
Die Leistungsfreiheit tritt nur ein, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Nichtzahlung zu vertreten hat. 

 
B1-4  Folgebeitrag 
 
B1-4.1  Fälligkeit 
 

Ein Folgebeitrag wird entsprechend der vereinbarten 
Zahlungsweise jeweils zu Monats-, Vierteljahres-, Halb-
jahres- oder Jahresbeginn oder zu einem anderen ver-
einbarten Zeitpunkt fällig. 
 

 Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zur Fälligkeit 
veranlasst wird. 

 
B1-4.2  Verzug und Schadensersatz 
 
 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der 

Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug. Dies 
gilt nur, wenn er die verspätete Zahlung zu vertreten hat. 

 
 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung eines 

Folgebeitrags in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, 
Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Scha-
dens zu verlangen. 

 
B1-4.3  Mahnung 
 
 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der 

Versicherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kos-
ten in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zur Zah-
lung auffordern und eine Zahlungsfrist bestimmen (Mah-
nung). Die Zahlungsfrist muss mindestens zwei Wochen 
ab Zugang der Zahlungsaufforderung betragen.  

 
 Die Mahnung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je 

Vertrag die rückständigen Beträge des Beitrags sowie 
der Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und auf die 
Rechtsfolgen (Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht) 
hinweist. 

 
B1-4.4  Leistungsfreiheit nach Mahnung 
 
 Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zah-

lungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der Versiche-
rungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalls mit der 
Zahlung des Beitrags oder der Zinsen oder Kosten in 
Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei. 

 
B1-4.5  Kündigung nach Mahnung 
 
 Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung der ge-

schuldeten Beträge in Verzug, kann der Versicherer 
nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist 
den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit 
sofortiger Wirkung kündigen. 

 
 Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungs-

frist verbunden werden. Mit Fristablauf wird die Kündi-
gung wirksam, wenn der Versicherungsnehmer zu die-
sem Zeitpunkt mit der Zahlung in Verzug ist. Hierauf ist 
der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrück-
lich hinzuweisen. 

 
B1-4.6  Zahlung des Beitrags nach Kündigung 
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 Die Kündigung wird unwirksam, wenn die Zahlung inner-
halb eines Monats nach der Kündigung veranlasst wird. 
Wenn die Kündigung mit der Zahlungsfrist verbunden 
worden ist, wird sie unwirksam, wenn die Zahlung inner-
halb eines Monats nach Fristablauf veranlasst wird.  

 
 Die Leistungsfreiheit des Versicherers nach B1-4.4 bleibt 

bis zur Zahlung bestehen.  
 
B1-5  Lastschriftverfahren 
 
B1-5.1  Pflichten des Versicherungsnehmers 
 
 Ist zur Einziehung des Beitrags das Lastschriftverfahren 

vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer zum 
Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrags für eine ausrei-
chende Deckung des Kontos zu sorgen. 

 
 Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versi-

cherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen 
werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, 
wenn sie unverzüglich nach einer in Textform (z.B. E-
Mail, Telefax oder Brief) abgegebenen Zahlungsauffor-
derung des Versicherers erfolgt. 

 
B1-5.2  Fehlgeschlagener Lastschrifteinzug 
 
 Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass ein 

oder mehrere Beiträge, trotz wiederholtem Einziehungs-
versuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versi-
cherer berechtigt, das SEPA-Lastschriftmandat in Text-
form (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu kündigen. 

 
 Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuwei-

sen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet ist, den 
ausstehenden Beitrag und zukünftige Beiträge selbst zu 
übermitteln. 

 
 Von Kreditinstituten erhobene Bearbeitungsgebühren für 

fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem Versi-
cherungsnehmer in Rechnung gestellt werden. 

 
 
B1-6  Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung  
 
B1-6.1  Allgemeiner Grundsatz 
 
 Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags steht dem Ver-

sicherer nur derjenige Teil des Beitrags zu, der dem Zeit-
raum entspricht, in dem der Versicherungsschutz be-
standen hat. 

 
B1-6.2  Beitrag oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rück-

tritt, Anfechtung und fehlendem versicherten Inte-
resse 

 
B1-6.2.1  Widerruft der Versicherungsnehmer seine Vertragserklä-

rung innerhalb des im Versicherungsschein/Nachtrag 
aufgeführten Zeitraums, hat der Versicherer nur den auf 
die Zeit nach Zugang der Widerrufserklärung entfallen-
den Teil der Beiträge zu erstatten. Voraussetzung ist, 
dass der Versicherer in der Widerrufsbelehrung auf das 
Widerrufsrecht, die Rechtsfolgen des Widerrufs und den 
zu zahlenden Betrag hingewiesen und der Versiche-
rungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungs-
schutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt. 

 
 Ist die Widerrufsbelehrung nach Satz 2 unterblieben, hat 

der Versicherer zusätzlich den für das erste Jahr des 
Versicherungsschutzes gezahlten Beitrag zu erstatten. 
Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistun-
gen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genom-
men hat. 

 

B1-6.2.2  Tritt der Versicherer wegen Verletzung einer vorvertrag-
lichen Anzeigepflicht vom Versicherungsvertrag zurück, 
so steht ihm der Beitrag bis zum Zugang der Rücktritts-
erklärung zu. 

 
 Wird der Versicherungsvertrag durch Rücktritt des Ver-

sicherers beendet, weil der einmalige oder der erste Bei-
trag nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem 
Versicherer eine angemessene Geschäftsgebühr zu. 

 
B1-6.2.3 Wird der Versicherungsvertrag durch Anfechtung des 

Versicherers wegen arglistiger Täuschung beendet, so 
steht dem Versicherer der Beitrag bis zum Zugang der 
Anfechtungserklärung zu. 

 
B1-6.2.4 Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Ver-

sicherung vollständig und dauerhaft weg, steht dem Ver-
sicherer der Beitrag zu, den er hätte beanspruchen kön-
nen, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt be-
antragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Weg-
fall des Interesses Kenntnis erlangt hat. 

 
B1-6.2.5 Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung des Bei-

trags verpflichtet, wenn das versicherte Interesse bei Be-
ginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das In-
teresse bei einer Versicherung, die für ein künftiges Un-
ternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse ge-
nommen ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch 
eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 

 
 Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes In-

teresse in der Absicht versichert, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der 
Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht in diesem Fall der 
Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 
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Abschnitt B2  Dauer und Ende des Vertrags/ 
Kündigung 

 
B2-1  Dauer und Ende des Vertrags 
 
B2-1.1  Vertragsdauer 
 
 Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angege-

benen Zeitraum abgeschlossen. 
 
B2-1.2 Stillschweigende Verlängerung 
 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr ver-
längert sich der Vertrag jeweils um ein Jahr, wenn er 
nicht von einer der Vertragsparteien gekündigt wird. 

 
B2-1.3  Kündigung durch Versicherungsnehmer 

 
Der Versicherungsnehmer kann den Vertrag jederzeit 
zum Ablauf der von ihm gewählten Versicherungsperi-
ode (entsprechend der vereinbarten Beitragszahlung - 
siehe B1-2.2) jährlich, halbjährlich, vierteljährlich oder 
monatlich kündigen. 
Die Kündigung muss dem Versicherer dabei mindestens 
einen Tag vor dem Ablauf der Versicherungsperiode zu-
gegangen sein. 

 
B2-1.4  Kündigung durch Versicherer 

 
Der Versicherer kann den Vertrag mit einer Frist von drei 
Monaten zum Ablauf der jeweiligen Vertragslaufzeit kün-
digen. 

 
B2-1.5  Wegfall des versicherten Interesses 
 
 Fällt ein versichertes Interesse nach dem Beginn der 

Versicherung vollständig und dauerhaft weg, endet der 
Vertrag bezüglich dieses Interesses zu dem Zeitpunkt, 
zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses 
Kenntnis erlangt. 

 
 
B2-2  Kündigung nach Versicherungsfall 
 
B2-2.1  Kündigungsrecht 
 

Der Versicherungsvertrag kann gekündigt werden, wenn 
 

(1) vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung oder 
eine Zahlung von Sanierungskosten von Umwelt-
schäden geleistet wurde,  

(2) der Versicherer den Anspruch des Versicherungs-
nehmers auf Freistellung zu Unrecht abgelehnt hat, 
oder 

(3) dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen 
versicherten Anspruch gerichtlich zugestellt wird.  

 
Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Textform 
(z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) spätestens einen Monat 
nach der Zahlung, der Ablehnung oder der Zustellung 
der Klage zugegangen sein. 

 
B2-2.2  Kündigung durch Versicherungsnehmer 
 

Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündi-
gung mit ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der 
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die 
Kündigung zu jedem späteren Zeitpunkt, spätestens je-
doch zum Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres, 
wirksam wird. 

 
 
 
 

B2-2.3  Kündigung durch Versicherer 
 
 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach 

ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 
 
 
B2-3  Veräußerung und deren Rechtsfolgen 
 
B2-3.1  Übergang der Versicherung 
 
 Wird ein Unternehmen veräußert, tritt der Erwerber an 

Stelle des Versicherungsnehmers in die während der 
Dauer seines Eigentums sich aus dem Versicherungs-
vertrag ergebenden Rechte und Pflichten ein. 

 
 Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines 

Nießbrauchs, eines Pachtvertrags oder eines ähnlichen 
Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird. 

 
B2-3.2  Kündigung 
 
 Der Versicherer ist berechtigt, dem Erwerber gegenüber 

den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist 
von einem Monat in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder 
Brief) zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, 
wenn es nicht innerhalb eines Monats ab der Kenntnis 
des Versicherers von der Veräußerung ausgeübt wird. 

 
 Der Erwerber ist berechtigt, den Versicherungsvertrag 

mit sofortiger Wirkung oder zu jedem späteren Zeitpunkt 
bis zum Ablauf des Versicherungsjahres in Textform 
(z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) zu kündigen. Das Kün-
digungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Mo-
nats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des Er-
werbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines 
Monats ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird. 

 
B2-3.3  Beitrag 
 
 Der Veräußerer und der Erwerber haften für den Beitrag 

als Gesamtschuldner, wenn der Übergang auf den Er-
werber während einer laufenden Versicherungsperiode 
erfolgt. 

 
 Wenn der Versicherungsvertrag gekündigt wird, haftet 

der Veräußerer allein für die Zahlung des Beitrags. 
 
B2-3.4  Anzeigepflichten 
 
 Die Veräußerung ist dem Versicherer vom Veräußerer 

oder Erwerber unverzüglich in Textform (z.B. E-Mail, Te-
lefax oder Brief) anzuzeigen. 

 
 Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht be-

steht kein Versicherungsschutz, wenn der Versiche-
rungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein-
tritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen 
müssen. Der Versicherer muss hierzu nachweisen, dass 
er den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit 
dem Erwerber nicht geschlossen hätte. 

 
 Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn 

ihm die Veräußerung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu 
dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. Der Versi-
cherer bleibt ebenfalls zur Leistung verpflichtet, wenn zur 
Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalls die Frist für 
seine Kündigung abgelaufen war und er nicht gekündigt 
hat. 
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Abschnitt B3  Anzeigepflicht, Gefahrerhöhung, 
andere Obliegenheiten 

 
B3-1  Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers oder 

seines Vertreters bis zum Vertragsschluss  
 
B3-1.1  Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über 

gefahrerhebliche Umstände 
 
 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner 

Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekannten 
Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versiche-
rer in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) gefragt 
hat und die für den Entschluss des Versicherers erheb-
lich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu 
schließen. Diese Anzeigepflicht gilt auch dann, wenn der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer nach seiner Ver-
tragserklärung, aber vor der Vertragsannahme Fragen 
im Sinn von Satz 1 in Textform stellt. 

 
 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versiche-

rungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung 
von Absatz 1 und B3-1.2 sowohl die Kenntnis und die 
Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arg-
list des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. 

 
 Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die 

Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig ver-
letzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter 
noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

 
B3-1.2  Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht 
 
B3-1.2.1  Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 
 
 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 

nach B3-1.1 Absatz 1, kann der Versicherer vom Vertrag 
zurücktreten. Im Fall des Rücktritts besteht auch für die 
Vergangenheit kein Versicherungsschutz. 

 
 Der Versicherer hat jedoch kein Rücktrittsrecht, wenn 

der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die unrich-
tigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig gemacht hat. 

 
 Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahr-

lässiger Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der 
Versicherer den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht an-
gezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedin-
gungen geschlossen hätte. 

 
 Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls 

zurück, darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der un-
vollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für 
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leis-
tungspflicht ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht 
aber kein Versicherungsschutz, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt hat. 

 
B3-1.2.2  Kündigung 
 
 Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht 

nach B3-1.1 Absatz 1 einfach fahrlässig oder schuldlos, 
kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat kündigen. 

 
 Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Ver-

sicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den 

Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
stände zu gleichen oder anderen Bedingungen ge-
schlossen hätte. 

 
B3-1.2.3  Vertragsänderung 
 
 Hat der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach 

B3-1.1 Absatz 1 nicht vorsätzlich verletzt und hätte der 
Versicherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahr-
umstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen 
geschlossen, so werden die anderen Bedingungen auf 
Verlangen des Versicherers rückwirkend Vertragsbe-
standteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer unver-
schuldeten Pflichtverletzung werden die anderen Bedin-
gungen ab der laufenden Versicherungsperiode Ver-
tragsbestandteil. 

 
 Erhöht sich durch eine Vertragsänderung der Beitrag um 

mehr als 10 Prozent oder schließt der Versicherer die 
Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand 
aus, so kann der Versicherungsnehmer den Vertrag in-
nerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des 
Versicherers ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In 
dieser Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungs-
nehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen. 

 
B3-1.3  Frist und Form für die Ausübung der Rechte des Ver-

sicherers 
 
 Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver-

tragsänderung muss der Versicherer innerhalb eines 
Monats schriftlich geltend machen. Dabei hat er die Um-
stände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt. Zur 
Begründung kann er nachträglich weitere Umstände in-
nerhalb eines Monats nach deren Kenntniserlangung an-
geben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu 
dem der Versicherer von der Verletzung der Anzeige-
pflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das von 
ihm jeweils geltend gemachte Recht begründen. 

 
B3-1.4  Hinweispflicht des Versicherers  
 
 Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Ver-

tragsänderung stehen dem Versicherer nur zu, wenn er 
den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung 
in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf die Fol-
gen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat. 

 
B3-1.5  Ausschluss von Rechten des Versicherers 
 
 Der Versicherer kann sich auf seine Rechte zum Rück-

tritt, zur Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht be-
rufen, wenn er den nicht angezeigten Gefahrumstand o-
der die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 

 
B3-1.6  Anfechtung 
 
 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglisti-

ger Täuschung anzufechten, bleibt bestehen. 
 
B3-1.7  Erlöschen der Rechte des Versicherers 
 
 Die Rechte des Versicherers zum Rücktritt, zur Kündi-

gung und zur Vertragsänderung erlöschen mit Ablauf 
von fünf Jahren nach Vertragsschluss. Diese Rechte er-
löschen nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf die-
ser Frist eingetreten sind. Die Frist beträgt zehn Jahre, 
wenn der Versicherungsnehmer oder sein Vertreter die 
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat. 

 
 
B3-2  Entfällt 
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B3-3  Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 
 
B3-3.1  Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls 
 
B3-3.1.1  Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versiche-

rungsnehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb 
angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit 
die Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen Inte-
ressen unzumutbar ist. Ein Umstand, der zu einem Scha-
den geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahr-
drohend. 

 
B3-3.1.2  Rechtsfolgen 
 
 Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob 

fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Eintritt des Versi-
cherungsfalls gegenüber dem Versicherer zu erfüllen 
hat, so kann der Versicherer innerhalb eines Monats, 
nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den 
Vertrag fristlos kündigen. 

 
 Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der 

Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Obliegen-
heit weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat. 

 
B3-3.2  Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versiche-

rungsfalls 
 
 Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des 

Versicherungsfalls folgende Obliegenheiten zu erfüllen:  
 
B3-3.2.1  Er hat nach Möglichkeit für die Abwendung und Minde-

rung des Schadens zu sorgen. Dabei hat der Versiche-
rungsnehmer Weisungen des Versicherers, soweit für 
ihn zumutbar, zu befolgen sowie Weisungen – ggf. auch 
mündlich oder telefonisch – einzuholen, wenn die Um-
stände dies gestatten. Erteilen mehrere an dem Versi-
cherungsvertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche 
Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflicht-
gemäßem Ermessen zu handeln. 

 
B3-3.2.2  zusätzlich zu B3-3.2.1 gilt: 
 

(1)  Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer inner-
halb einer Woche anzuzeigen, auch wenn noch 
keine Schadensersatzansprüche erhoben worden 
sind. Das Gleiche gilt, wenn gegen den Versiche-
rungsnehmer Haftpflichtansprüche geltend gemacht 
werden. 

 
(2)  Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheits-

gemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei 
der Schadenermittlung und -regulierung zu unter-
stützen. Alle Umstände, die nach Ansicht des Versi-
cherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig 
sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforder-
ten Schriftstücke übersandt werden. 

 
(3)  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Anspruch 

gerichtlich geltend gemacht, Prozesskostenhilfe be-
antragt oder wird ihm gerichtlich der Streit verkündet, 
hat er dies dem Versicherer unverzüglich anzuzei-
gen. Dies gilt auch, wenn gegen den Versicherungs-
nehmer wegen des den Anspruch begründenden 
Schadensereignisses ein Ermittlungsverfahren ein-
geleitet wird 

 
(4)  Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung 

von Verwaltungsbehörden auf Schadensersatz 
muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Wider-
spruch oder die sonst erforderlichen Rechtsbehelfe 
einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es 
nicht.  

 

(5)  Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haft-
pflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat er 
die Führung des Verfahrens dem Versicherer zu 
überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen 
des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. 
Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt 
Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte ertei-
len und die angeforderten Unterlagen zur Verfügung 
stellen. 

 
B3-3.3  Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung 
 
B3-3.3.1  Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit 

nach B3-3.1 oder B3-3.2 vorsätzlich, so ist der Versiche-
rer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahr-
lässiger Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, 
das der Schwere des Verschuldens des Versicherungs-
nehmers entspricht. 

 
B3-3.3.2  Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des 

Versicherungsfalls bestehende Auskunfts- oder Aufklä-
rungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann vollstän-
dig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
(z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen hat. 

 
B3-3.3.3  Der Versicherer bleibt zur Leistung verpflichtet, wenn der 

Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Obliegen-
heit nicht grob fahrlässig verletzt hat. Dies gilt auch, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass die 
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder 
die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die 
Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer ob-
liegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn 
der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig ver-
letzt hat. 
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Abschnitt B4 Weitere Regelungen 
 
B4-1 Mehrere Versicherer, Mehrfachversicherung  
 
B4-1.1  Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in 

mehreren Versicherungsverträgen versichert ist. 
 
B4-1.2  Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen 

ist, ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, 
kann er die Aufhebung des später geschlossenen Ver-
trags verlangen. 

 
B4-1.3  Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versiche-

rungsnehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend 
macht, nachdem er von der Mehrfachversicherung 
Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung wird zu dem Zeit-
punkt wirksam, zu dem die Erklärung, mit der sie verlangt 
wird, dem Versicherer zugeht. 

 
 
B4-2  Erklärungen und Anzeigen, Anschriftenänderung  
 
B4-2.1  Form, zuständige Stelle 
 

Die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und An-
zeigen, die den Versicherungsvertrag betreffen und die 
unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, sind in 
Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) abzugeben. 
Dies gilt nicht, soweit gesetzlich Schriftform oder in die-
sem Vertrag etwas anderes bestimmt ist. 

 
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwal-
tung des Versicherers oder an die im Versicherungs-
schein oder in dessen Nachträgen als zuständig be-
zeichnete Stelle gerichtet werden. Die gesetzlichen Re-
gelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzei-
gen bleiben bestehen. 

 
B4-2.2  Nichtanzeige einer Anschriften- oder Namensände-

rung 
 

Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine 
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegen-
über abzugeben ist, die Absendung eines eingeschrie-
benen Briefs an die letzte dem Versicherer bekannte An-
schrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung 
des Briefs als zugegangen. Dies gilt entsprechend für 
den Fall einer dem Versicherer nicht angezeigten Na-
mensänderung des Versicherungsnehmers. 

 
B4-2.3  Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Nie-

derlassung 
 

Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter 
der Anschrift seines Gewerbebetriebs abgeschlossen, 
findet bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlas-
sung B4-2.2 entsprechend Anwendung. 

 
 
B4-3  Vollmacht des Versicherungsvertreters 
 
B4-3.1  Erklärungen des Versicherungsnehmers  
 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen entge-
genzunehmen betreffend  

 
(1) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versiche-

rungsvertrags; 
 

(2) ein bestehendes Versicherungsverhältnis ein-
schließlich dessen Beendigung; 

 

(3) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss 
des Vertrags und während des Versicherungsver-
hältnisses. 

 
B4-3.2  Erklärungen des Versicherers 
 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom 
Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine oder 
deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermit-
teln. 

 
B4-3.3  Zahlungen an den Versicherungsvertreter  
 

Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zah-
lungen anzunehmen, die der Versicherungsnehmer im 
Zusammenhang mit der Vermittlung oder dem Ab-
schluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet. Eine 
Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versiche-
rungsnehmer nur gegen sich gelten lassen, wenn er die 
Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte o-
der in Folge grober Fahrlässigkeit nicht kannte. 

 
 
B4-4  Verjährung  
 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren 
in drei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss 
des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der 
Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen 
und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt. Die 
grob fahrlässige Unkenntnis steht der Kenntnis gleich.  

 
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem 
Versicherer angemeldet worden, zählt bei der Fristbe-
rechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zu-
gang der in Textform (z.B. E-Mail, Telefax oder Brief) mit-
geteilten Entscheidung des Versicherers beim An-
spruchsteller nicht mit. 

 
Im Übrigen richtet sich die Verjährung nach den allge-
meinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 

 
 
B4-5 Meinungsverschiedenheiten und Gerichtsstände 

 
Treten Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Ver-
sicherungsnehmer und dem Versicherer auf, kann sich 
der Versicherungsnehmer jederzeit an die Beschwerde-
stelle des Versicherers wenden:  

 
R+V Allgemeine Versicherung AG 

Raiffeisenplatz 1 
65189 Wiesbaden 
E-Mail: ruv@ruv.de 

 

Außerdem stehen dem Versicherungsnehmer insbeson-
dere folgende weitere Beschwerdemöglichkeiten zu: 

 
B4-5.1 Versicherungsombudsmann 
 

Wenn es sich beim Versicherungsnehmer um einen Ver-
braucher oder um eine Person handelt, die sich in ver-
braucherähnlicher Lage befindet, gilt: 
 
Bei Streitigkeiten in Versicherungsangelegenheiten kann 
sich der Versicherungsnehmer an den Ombudsmann für 
Versicherungen wenden. 

 
Versicherungsombudsmann e.V. 

Postfach 080632 
10006 Berlin 

Telefon 0800 3696000 

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 
Internet: www.versicherungsombudsmann.de 
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Der Ombudsmann für Versicherungen ist eine unabhän-
gige und kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle. Der 
Versicherer hat sich verpflichtet, an dem Schlichtungs-
verfahren teilzunehmen.  
 
Versicherungsnehmer, die diesen Vertrag online (z.B. 
über eine Webseite oder per E-Mail) abgeschlossen ha-
ben, können sich mit ihrer Beschwerde auch online an 
die Plattform http://ec.europa.eu/consumers/odr/ wen-
den. Ihre Beschwerde wird dann über diese Plattform an 
den Versicherungsombudsmann weitergeleitet. 

 
B4-5.2 Versicherungsaufsicht 
 

Wenn der Versicherungsnehmer mit der Betreuung des 
Versicherers nicht zufrieden ist oder Meinungsverschie-
denheiten bei der Vertragsabwicklung auftreten, kann er 
sich auch an die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht wenden. Der Versicherer unterliegt der 
Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsauf-
sicht. 

 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Sektor Versicherungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 

53117 Bonn 
Tel.: 0800 2 100 500 

E-Mail: poststelle@bafin.de 

Internet: https://www.bafin.de 
 

Hinweis: Die BaFin ist keine Schiedsstelle und kann ein-
zelne Streitfälle nicht verbindlich entscheiden. 

 
B4-5.3 Rechtsweg 
 

Es besteht zudem die Möglichkeit, den Rechtsweg zu 
beschreiten. 

 
B4-5.3.1 Örtlich zuständiges Gericht für Klagen gegen den 

Versicherer 
 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit 
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Ver-
sicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 
 
Ferner ist auch das Gericht zuständig, in dessen Bezirk 
der Versicherungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung 
seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung oder seinen 
Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
 
Verlegt jedoch der Versicherungsnehmer nach Vertrags-
schluss seinen Sitz, den Sitz seiner Niederlassung, sei-
nen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, sei-
nen gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland, sind die Ge-
richte des Staates zuständig, in dem der Versicherer sei-
nen Sitz hat. 
 

B4-5.3.2 Örtlich zuständiges Gericht für Klagen gegen den 
Versicherungsnehmer 

 
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherungsnehmer bestimmt sich die gerichtliche Zu-
ständigkeit nach dem Sitz, dem Sitz der Niederlassung 
oder dem Wohnsitz des Versicherungsnehmers; fehlt ein 
solcher, nach seinem gewöhnlichen Aufenthalt. 
 
Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich 
die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versi-
cherungsvertrag gegen den Versicherungsnehmer nach 

dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versiche-
rungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

 
 
B4-6  Anzuwendendes Recht  
 
 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
 
 
B4-7  Embargobestimmung  
 

Es besteht – unbeschadet der übrigen Vertragsbestim-
mungen – Versicherungsschutz nur, soweit und solange 
dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren 
Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Em-
bargos der Europäischen Union oder der Bundesrepub-
lik Deutschland entgegenstehen. 

 
Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanz-
sanktionen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von 
Amerika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Euro-
päischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland 
entgegenstehen. 

 




